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Bedenken und Anregungen der Behörden uns sonstigen Träger öf-

fentlicher Belagen: 

 

Die Verträge werden derzeit vorbereitet und sollen vor Satzungsbeschluss zum Ab-
schluss gebracht werden. Der Gemeinderat Frickenhausen hat hierzu die Verwaltung 
in seiner Sitzung vom 22.10.2019 (DS 095 2019) bereits legitimiert. Die Stadt Nürtin-
gen hat die Verwaltung mit Beschluss zur DS 083/2020/VA hierzu legitimiert. Die 
Waldbewertung vom 26.01.2021 liegt vor. Die Flächen werden aktuell vermessen. 
Nach Vorlage des Ergebnisses wird der Notarvertrag vorbereitet, der dann von der 
jeweiligen Rechtsaufsicht noch genehmigt werden muss.   
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Die Lage des Gebiets am Waldrand gebietet eine Rücksichtnahme auf ökologische Be-
lange, denen u.a. durch Reduzierung einer maximal zulässigen Wohndichte und Be-
rücksichtigung des 30 m Waldabstands begegnet werden kann.  
 
Durch Abzug von 0,3 ha öffentlicher Grünfläche an der Bruttowohnbaufläche 0,8 ha 
wird der Lage des Gebiets am Waldrand somit Rechnung getragen.  
(Anm.: lt. Planung entstehen 11 Wohnhäuser, d.h. bei im Schnitt 1,5 Wohneinheiten 
(WE) pro Gebäude ca. 17 Wohneinheiten x 2,15 Einwohnern/WE = 36,55 Bewohner 
auf 0,5 ha bzw. 73 EW/ha.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Das zusätzlich entstehende Wohnbauflächenpotential wird bei künftigen Wohnbauflä-
chenentwicklungen berücksichtigt und bilanziert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch Freihaltung von Flächen entlang dem Waldrand und der Durchlässigkeit zwi-
schen den Gebäuden durch die offene Bauweise wird den Belangen der Kaltluftproduk-
tionsfläche und dem Kaltluftsammelgebiet Rechnung getragen. 
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Unser Ingenieurbüro ist informiert und wird das Baugebiet bei der nächsten Neube-
rechnung der Schmutzfracht berücksichtigen.  
 
Dem Bebauungsplanverfahren liegt ein Entwässerungsgesuch vom Oktober 2020 zu 
Grunde, das dem Landratsamt nachgereicht wurde und abgestimmt ist. Die Entwässe-
rung des Plangebiets erfolgt im modifzierten Mischwassersystem, an das die häusli-
chen Abwässer sowie das Oberflächenwasser der Fahrbahnen angeschlossen sind. Das 
Regenwasser der Dachflächen wird getrennt über einen Regenwasserkanal dem Vor-
fluter Burrisbach zugeführt. Die Einleitung erfolgt über die vorhandene Regenwasser-
leitung DN 250/DN 500 im Reuteweg und in der Tischardter Straße. Für die Baugrund-
stücke wird, entsprechend den Vorgaben des B-Plans (Ziffer 2.6 des Textteils), eine 
Regenrückhaltung mit 3 qm je 100 qm Dachfläche vorgeschrieben. 
Die bereits bestehende Regenwasserleitung DN 250 verläuft vom KS OW  820 im Reu-
teweg bzw zur RW-Leitung DN 500 in der K 1239 und von dort in den Burrisbach. Die 
Einleitung erfolgt am bestehenden Auslauf im Bereich des Fl. 2879/1 unweit der K 
1239. Entsprechend der vorgelegten Berechnung ist das bestehende Abflußvolumen 
ausreichend. 
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Stellung-
nahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Durch das Anlegen der Stellplätze soll die ohnehin angespannte Parksituation im Um-
feld durch das neue Wohngebiet nicht noch verschärft werden. Deshalb werden zu-
sätzliche Stellplätze geschaffen, die zur Minderung der Versiegelungswirkung mit was-
serdurchlässigem Belag geplant sind. 
Für die Zauneidechse wurden 6-7 Neuhabitate unter Anleitung des Fachbüros für Ar-
tenschutz StadtLandFluss angelegt. 
 
 
 
Die Gemeinde hat das Büro StadtLandFluss beauftragt die Natur-und Artenschutz-
rechtlichen Auflagen fachplanerisch zu begleiten und im Rahmen eines Zeit- und Maß-
nahmenplans mit den Naturschutzbehörden zu klären. Nach einer Begehung vor Ort 
am 29.09.2020 wurden die weiteren Maßnahmen, insbesondere in Bezug auf die be-
stehende Hainbuchenhecke und die Umsiedlung der Eidechsen besprochen. Hr. Dr. 
Küpfer hat der Gemeinde hierfür eine ein Maßnahmenkonzept „Alter Sportplatz Fri-
ckenhausen – Anzulegende Eidechsenhabitate und Auf den Stock setzen der Hecke“ 
ausgearbeitet. Diese wurde mit weiteren Unterlagen im Rahmen einer Stellungnahme 
aufgrund einer in diesem Zusammenhang angezeigten Umweltbeeinträchtigung dem 
Landratsamt bereits vorgelegt. Auf die Stellungnahme der Gemeinde vom 16.02.2021 
wird verwiesen. 
Der Anleitung folgend wurde die Hecke am 09.02.2021 auf Stock gesetzt, mit Teilen 
des Holzes wurden die Eidechsenhabitate angelegt. Die Eidechsen werden -in Abspra-
che mit den Unteren Naturschutzbehörden – in die neuen Habitate verbracht.  
 

Sofern für eine artgerechte Umsetzung eine weitere behördliche Legitimation erforder-
lich wird, wird diese rechtzeitig beantragt werden. Ein Schlingenfang ist nach Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehörde nicht vorgesehen. Daher ist eine Ausnah-
megenehmigung nicht erforderlich. 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnah-
me, der öffent-
liche Parkplatz 
im Osten wird 
mit wasser-
durchlässigem 
Material herge-
stellt. Die Stel-
lungnahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen. 
 
Kenntnisnah-
me, die Stel-
lungnahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen. 
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Nach Vertragsverhandlungen mit dem Waldeigentümer Nürtingen, wird die Gemeinde 
Frickenhausen künftig im Besitz der Waldflächen bis zum bestehenden Weg sein und 
somit sowohl die Bewirtschaftungspflicht für den Waldtrauf, als auch die Haftung für 
den 30m Schutzstreifen zum Waldtrauf nördlich des Baugebiets übernehmen. In Ab-
sprache mit dem Forst soll der Waldtrauf künftig entsprechend den Merkblättern zum 
Lebensraum Waldrand ausgebildet (ca. 10-15m tiefer Waldtrauf bestehend aus Kraut-
schicht, Strauchschicht und Bäumen 2. Ordnung) und unter Abbildung im Bewirtschaf-
tungsplan Forst bewirtschaftet werden. Sämtliche Maßnahmen werden unter Einbe-
ziehung des Büros StadtLandFluss im Rahmen eines Monitoring zum B-Plan gutachter-
lich begleitet. (siehe auch Ausführungen zu IV Forstamt). 
 
 
 
 
 
Ziffer 2.5 der textlichen Festsetzung beinhaltet diese Empfehlung bereits. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnah-
me, die Stel-
lungnahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnah-
me, die Stel-
lungnahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen. 
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Die Baugenehmigung vom 16.03.1979 für die Gastwirtschaft wurde u.a. unter folgender Auflage er-
teilt: 

 
Demnach ist die Gaststätte so zu betreiben, dass die Immissionswerte für Wohnbebauung in einem 
Allgemeinen Wohngebiet eingehalten sind. Dies gilt bereits bislang gegenüber bestehender Wohnbe-
bauung in der Kantstraße. Eine bauliche Genehmigung zur Außenbewirtschaftung wurde zwar nie 
erteilt, jedoch liegt eine gaststättenrechtliche Erlaubnis vor, so dass die Betreiber bereits heute auf 
die bestehende Bebauung Rücksicht zu nehmen haben. Für den ordnungsgemäßen Betrieb hat der 
Betreiber zu sorgen. 
Zum neuen Wohngebiet hin erfolgt eine Abgrenzung durch Festsetzung eines Pflanzgebots, das mit 
einem konisch zum Wald verlaufenden Pflanzstreifen zwischen 5 – 6 m Breite die Bepflanzung mit 
dicht wachsenden Sträuchern zulässt. Insofern ist ein natürlicher Sichtschutz, auch als Ersatz für die 
bisherige Hecke entlang der Kantstraße vorgesehen. Dieser Sichtschutz kann z.B. durch eine Wallauf-
schüttung, ergänzt durch eine Wand zum weiteren Schallschutz erweitert werden.  
Um die künftigen Bewohner auf den Bestandsschutz der Gaststätte speziell hinzuweisen, wird im 
Bebauungsplan ein ergänzender Hinweis aufgenommen, wonach der ordnungsgemäße und geneh-
migte Gaststättenbetrieb zu dulden ist.  
 
Westlich des Plangebietes wird der Wald bereits heute so bewirtschaftet, dass eine Gefährdung der 
Sportgaststätte ausgeschlossen werden kann. 
Die Gemeinde erwirbt die maßgebliche nördliche Waldfläche von der Stadt Nürtingen (auf die Ausfüh-
rungen zu II. Schutzgebietskulisse wird verwiesen) und wird diese mit dem zuständigen Förster ent-
sprechend den Empfehlungen des Forstamts künftig bewirtschaften und einen im Grundbuch dinglich 
gesicherten, entsprechend den Merkblättern der FVA, empfohlenen Waldtrauf ausbilden.  
Beim Verkauf der Baugrundstücke wird ein Haftungsausschluss mit den Erwerbern vereinbart.  
Der geplante Erwerb der Waldfläche geht weit über die 30 m Schutzzone für das Baugebiet hinaus, so 
dass eine ausreichend große Bewirtschaftungsfläche zur Wahrung der Schutzgüter zur Verfügung 
steht. 
Es wird davon ausgegangen, dass durch die Ausbildung eines entsprechenden Waldtraufs ein höher-
wertigerer Lebensraum mit einer größeren Artenvielfalt als bisher am Waldrand geschaffen werden 
kann. 

Kenntnisnahme 
Die Stellung-
nahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Stellung-
nahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen. 
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In Bezug auf die Baufenster BZH 334.6 und 333.4 wird auf den ganzheitlichen Lösungs-
ansatz für das Baugebiet bezüglich des Waldabstandes verwiesen. 
Die angeregte Verschiebung des Garagenbaufensters wurde wie folgt geprüft: 

Durch die Verschiebung der Garage auf die Ostseite würde die Garagen-
zufahrt im Bereich der notwendigen Abböschung für den Straßenein-
schnitt liegt. 
Evtl. wäre eine Zufahrt der Garage von Osten her denkbar. Die Garage 
würde aber direkt an der öffentlichen Verkehrsfläche stehen, die in die-

sem Bereich als Zufahrt zu den geplanten Stellplätzen ein Gefälle aufweist und damit 
keine ebene Garagenzufahrt zulässt. Ein Gebäude könnte max. 10m breit werden. Der 
30m-Abstand wäre auch so knapp nicht eingehalten. 
Das Gebäude sollte aufgrund der notwendigen Straßenabböschung nicht noch weiter 
Richtung Straße geschoben werden. 
Die Bebaubarkeit dieses Grundstücks würde deutlich mehr eingeschränkt werden als 
dies mit der bisherigen Lösung der Fall ist. 
 

Geprüft wurde eine alternative Anordnung des geplanten Stellplat-
zes mit besserer Berücksichtigung des Waldabstandes: 
Denkbar ist eine alternative Anordnung der Stellplätze in Nord-
Südrichtung. Hier muss bei vergleichbarer Anzahl an Stellplätzen im 
Südlichen Bereich in die Böschung eingegriffen werden. Es wären 
Stützmaßnahmen erforderlich. Aus Sicht des Artenschutzes sollte 

vor Allem nicht in die hintere Böschung eingegriffen werden. Dies wäre bei dieser al-
ternativen Planung nicht zu vermeiden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Stellung-
nahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Stellung-
nahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen. 
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Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem (siehe Ziffer 3.3 Begründung), so dass die 
Rückführung des Niederschlagswassers in den Naturhaushalt zu keiner weiteren Belas-
tung von technischen Anlagen führt oder das Infektionsrisiko erhöht. Ziffer 2.6 des B-
Plans schreibt den Bau von Retentionszisternen vor und die in Ziffer 2.2 vorgeschrie-
benen Maßgaben zur Dachbegrünung und die in Ziffer 2.5 vorgeschriebene Maßgabe 
zur Begrünung von Freiflächen sorgt ebenfalls dafür, dass Regenwasser nur reduziert 
das Mischwassersystem belastet. 
 
Sofern sich im Zuge der konkreten Baugesuchsplanung die Realisierung einer Retenti-
onszisterne mit häuslicher Brauchwassernutzung abzeichnet, würde es das Bauamt 
Frickenhausen begrüßen, wenn das Landratsamt als zuständige Genehmigungsbehör-
de einen entsprechenden Hinweis den Genehmigungsunterlagen beifügt. In den Hin-
weisen zum Textteil ist dieser unter 3.4 bereits enthalten. 
 
 
 
 
Negative Lärmauswirkungen durch Verkehrslärm sind aufgrund der Lage des Gebietes 
nicht zu befürchten. Dem einzelnen Bauherrn bleibt es unbenommen einen über ge-
setzliche Anforderungen hinausgehenden Schutz herzustellen. 
Im Übrigen wird auf die Stellungnahme des Gewerbeaufsichtsamtes verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es gibt keinen Hinweis auf Altlasten, Altstandorte oder Schadensfälle im Plangebiet. 
Unter Ziffer 3.9 des Textteils ist ein entsprechender Hinweis zu finden. 
 
 

 
Kenntnisnah-
me, die Stel-
lungnahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen. 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnah-
me, die Stel-
lungnahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen. 
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Der Plan wird zur Klarstellung angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde wird nach Bezug des Gebiets, dem Ratschlag des Straßenverkehrsamts 
folgend, die örtliche Straßenverkehrsbehörde beauftragen die notwendigen verkehrs-
regelnden Maßnahmen ggf. im Rahmen einer Verkehrsschau zu prüfen und zu veran-
lassen.  
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Geplant ist die Verlegung einer PE-HD-Druckleitung PE 110 mit einer Wandstärke von 
s=6,6mm. Lt. gutachterlichem Nachweis vom 18.11.2020 der RBS wave kann im Be-
reich des vorgesehenen Neubaugebietes rechnerisch aus allen Hydranten eine Lösch-
wasserentnahme von 48 m³/h entnommen werden, ohne dass der Mindestversor-
gungsdruck von 1,5 bar unterschritten wird. 
 
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnah-
me, die Stel-
lungnahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen. 
 
 
 
Kenntnisnah-
me, die Stel-
lungnahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnah-
me, die Stel-
lungnahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen. 
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Die Erschließungswege haben die erforderliche Breite, um jeden Bauplatz mit einem 
Rettungsfahrzeug zu erreichen. 
Flächen für die Feuerwehr auf den Privatgrundstücken sind im Rahmen des Bauantra-
ges nachzuweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Baugebiet sind keine elektrischen Oberleitungen vorgesehen. 
 
 
 
Aufgabe der Erschließungsplanung – Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ent-
sprechend berücksichtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnah-
me, die Stel-
lungnahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen. 
 
 
 
 
Kenntnisnah-
me, die Stel-
lungnahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen. 
 
 
Kenntnisnahme 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fahrbahn weist eine Breite von 5,50 m im Stich 5,00 m auf und erfüllt somit die 
Anforderungen an die vorgeschriebenen Mindestfahrbahnbreiten. 
Der Stichweg in der Mitte des Gebietes ist so ausgebildet, dass in diesem Bereich ein 
dreiachsiges Müllfahrzeug werden kann. 
Insofern ist die Befahrbarkeit durch Fahrzeuge der Müllabfuhr gegeben. Die einzelnen 
Grundstücke können durch Müllfahrzeuge angefahren werden. Die Bereitstellung der 
Müllbehälter kann somit auf den Privatgrundstücken erfolgen.  . 
 
 
 
 
 
 
 
Wie in Ziffer 5.2 der Begründung zum B-Plan ausgeführt, wird der FNP im Zuge der 
Berichtigung angepasst. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnah-
me, die Stel-
lungnahme der 
Verwaltung und 
Planer wird in 
Ergänzung des 
Schleppkurven-
nachweis be-
schlossen. 
 
 
 
Kenntnisnahme 
und Beachtung 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Die Rechtsgrundlage wird zur Klarstellung aktualisiert. 
 
 
Unter Verweis auf Ziffer 4 der textlichen Festsetzungen wird die Darstellung des 
Sportplatzes im Baulinienplan Reutte aus dem Jahr 1949 außer Kraft gesetzt. Eine Se-
parate Beschlussfassung ist beim Satzungsbeschluss vorgesehen.  
 
 
 
 
Die Zuordnung von Nutzungsschablonen im Bebauungsplan erfolgt nicht über geplante 
Grundstücke. Diese sind nur nachrichtlich dargestellt. Dies wird zur Klarstellung in der 
Legende ergänzt. Die Trennung der Kreuzlinien im Plan bezieht sich nur auf die Be-
zugshöhen, nicht aber auf die Festsetzungen der Nutzungsschablonen (siehe Legende). 
Daher gelten die Nutzungsschablonen schon mit der jetzigen Eintragung im gesamten 
Planbereich.  
 
Der Bebauungsplan entspricht den regionalplanerischen Vorgaben, dies bestätigt die 
Region in ihrer Stellungnahme vom 01.10.2020. Die Gemeinde hat in den vergangenen 
Jahren verschiedene Maßnahmen der Innenentwicklung umgesetzt und wird dies bei 
entsprechendem Erfordernis auch weiterhin tun. Derzeit können aber insbesondere 
für einheimische Bürger keine Bauplätze durch die Gemeinde mehr angeboten wer-
den. Auf die Ausführungen zur Nachfrage nach Bauplätzen in der Stellungnahme des 
RP Stuttgart wird verwiesen. Entsprechende Ausführungen finden sich im Varianten-
vergleich in der Begründung.  
(Anm.: lt. Planung entstehen 11 Wohnhäuser, d.h. bei im Schnitt 1,5 Wohneinheiten 
(WE) pro Gebäude ca. 17 Wohneinheiten x 2,15 Einwohnern/WE = 36,55 Bewohner 
auf 0,5 ha bzw. 73 EW/ha.) 
 
Das zusätzlich entstehende Wohnbauflächenpotential wird bei künftigen Wohnbauflä-
chenentwicklungen berücksichtigt und bilanziert.  
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Es liegt ein speziell für den Planbereich erstelltes Baugrundgutachten vor, in dem die 
Untergrundverhältnisse beschrieben sind. Ein entsprechender Hinweis ist im Textteil 
bereits enthalten. 
Siehe Ziffer 3.5 Textteil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Empfehlung zur Durchführung einer objektbezogenen Baugrunduntersuchung ist 
im Textteil bereits enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Ziffer 3.6 der textlichen Festsetzungen 
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Die aktuelle Bewerberliste für Wohnbauplätze, die in naher Zukunft zur Ausschreibung 
stehen, beträgt zum Stand 09.03.2021 210 Personen, ohne konkrete Ausschreibung. 
Darunter sind 30 Personen mit Wohnort Frickenhausen erfasst, wobei diese Zahl hö-
her sein dürfte, da nicht alle Interessenten den Wohnsitz angegeben haben. Die Ge-
meinde erreichen nahezu täglich, insbesondere von jungen Familien, Anfragen auf 
Bauplätze.  
Bei der letzten Ausschreibung von sechs Bauplätzen im Baugebiet Wasen haben sich 
insgesamt 90 Familien beworben. 
Die Bewerberkriterien wurden bereits zu Gunsten von einheimischen Bewerbern kor-
rigiert, da auch in Umlandgemeinden kaum Möglichkeiten auf den Erwerb von Bau-
plätzen bestehen.  
Die Gemeinde hat im Jahr 2018 eine Umfrage unter den privaten Bauplatzbesitzern 
gestartet mit dem Ergebnis, dass 95 % der Rückläufer ihren Bauplatz bevorraten und 
nicht bereit sind ihren Bauplatz für eine Bebauung zur Verfügung zu stellen. Nach mü-
hevoller Erfassung von Leerständen von Gebäuden ist als Maßnahme der Innenent-
wicklung auch hier in nächster Zeit eine Anfrage an die konkreten Eigentümer geplant. 
Die Warteliste der Bewerber auf eine gemeindeeigene Mietwohnung beläuft sich zum 
Stand 18.11.2020 auf 160 Bewerber.  
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Folgende Beteiligte und sonst. Träger öffentlicher Belange, die am 
Verfahren beteiligt wurden, äußerten keine Anregungen oder Beden-

ken in Bezug auf das Verfahren zu hegen: 

 Gemeinde Beuren 

 Gemeinde Großbettlingen 

 Stadt Neuffen 

 Handwerkskammer Region Stuttgart 

 WEG-Betriebsleitung Neuffen 

 Deutsche Telekom Technik GmbH (verweist auf best. Leitungen) 

 Vodafone 

 Otima Energie AG 

 FairNetze GmbH 

 Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH 

 Zweckverband Landeswasserversorgung 

 Netze BW 
 
Weitere Beteiligte und sonst. Träger öffentlicher Belange, die am Ver-

fahren beteiligt wurden und sich nicht geäußert haben: 

 Gemeinde Grafenberg 

 Gemeinde Kohlberg 

 IHK Region Stuttgart 

 Vermögen und Bau Baden-Württemberg 

 NetComBW 

 EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG 

 Abwasserverband Neuffener Tal 
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Um einer späteren baulichen Entwicklung im Bereich der Sportgaststätte nicht vorzugreifen ist 
die straßenläufige Erschließung des Baugebiets ausschließlich vom verlängerten Reuteweg aus 
vorgesehen. Auf die Ausführungen in der Begründung, insbesondere zu B Ziffer 1.1. und Ziffer 
1.2 und den Bericht vom 24.01.2020 des Büro tögelplan wird verwiesen. 
Die Kantstraße hat im Bestand im Bereich des Plangebiets eine Fahrbahnbreite zwischen 5,4 m 
und 5,5 m. Die bestehenden Fahrbahnbreiten sind für einen Begegnungsverkehr PkW-LkW nach 
der Richtlinie für das Anlegen von Stadtstraßen (RASt 06) als auch für das Passieren von 3-
achsigen Versorgungsfahrzeugen ausreichend dimensioniert.  
Der Gutachter tögelplan führt hierzu aus: „Der neu hinzukommende Verkehr, einschl. möglicher 
Ver- und Entsorgungsfahrten durch Schwerfahrzeuge erfordert gegenüber heute nicht mehr 
zusätzliche Verkehrsraumbreite. Auf allen (geradlinig geführten) Straßenabschnitten müssen 
verkehrsrechtlich bereits heute mindestens 3 Meter lichte Durchfahrtsbreite für die Durchfahrt 
von Rettungsfahrzeugen, aber auch Ver- und Entsorgungsfahrzeugen, wie z.B. die Müllabfuhr 
vorhanden sein.“  
Auch die Kurvenbereiche werden auch heute schon durch größere Fahrzeuge befahren. 
 
Die Kantstraße, der Reuteweg und die Keplerstraße wurden im Jahr 2006 im Rahmen der Erneu-
erung des Kanals und der Wasserleitung zum Großteil saniert. Der Straßenausbau erfolgte nach 
geltenden Richtlinien und ist somit auch für den in Wohngebieten zu erwartenden Schwerlast-
verkehr durch Ver- und Entsorgungsfahrzeuge und für Fahrzeuge infolge von Bautätigkeit ausge-
legt.  
Mit vermehrtem Schwerlastverkehr ist während der Bauphase zu rechnen. Es handelt sich um 
einen temporären Zeitraum. Beeinträchtigungen während der Bauphase können nicht ausge-
schlossen werden. Zur Minderung baubedingter Beeinträchtigungen wird im Zuge der Erschlie-
ßungsplanung ein Konzept zur bestmöglichen Verteilung des Baustellenverkehrs ausgearbeitet. 
Entsprechende Hinweise werden auch den künftigen Bauherren weitergegeben.  
Im Rahmen der Erschließungsmaßnahme ist für erkennbar direkt betroffene Grundstücke und 
Gebäude ein Beweissicherungsverfahren vorgesehen. Sofern Anlieger nachweislich durch die 
Baumaßnahmen Schäden an ihrem Eigentum erleiden, erfolgt ein gutachterlich festgesetzter 
Schadensausgleich. 
  
Lt. SaP zum Baugebiet vom 24.06.2019 wurde im eigentlichen Planungsgebiet die ubiquitäre 
Amsel als einzige Brutvogelart nachgewiesen. Sofern die erforderlichen Gehölzrodungen (wie 
die Hecke) außerhalb der Brutzeit vorgenommen werden, bleibt lt. S. 31 SaP die ökologische 
Funktion weiterhin erhalten und es ist davon auszugehen, dass mittelfristig mehrere zusätzliche 
Brutreviere entstehen. U.a. gibt es festgelegte Pflanzgebote die mit heimischen Sträuchern zu 
bepflanzen sind und lt. 1.10.2 der planungsrechtlichen Festsetzungen ist pro Baugrundstück 
künftig ein Baum zu pflanzen, so dass erwartet wird, dass mittelfristig auf der Fläche des Alten 
Sportplatzes selbst hochwertigerer Lebensraum in Hausgärten für die vorhandenen Vogelarten 
zur Verfügung steht.   
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Um dem zunehmend nach 2012 steigenden Wohndruck durch Ausweisung weiterer 
Wohnbauflächen zu begegnen, hat die Gemeinde Frickenhausen nach den Vorgaben 
des Gesetzgebers 2018 reagiert, um die im Eigentum der Gemeinde stehenden Flä-
chen im Rahmen des beschleunigten Verfahrens zur Wohnbaufläche zu entwickeln. 
Die Anpassung von Entwicklungszielen ist hierbei legitim, zumal die Fläche des Alten 
Sportplatzes durch die Ortsrandlage von der Bevölkerung nur wenig genutzt wird. Der 
Gemeinderat hat deshalb der Schaffung von Wohnraum mehr Gewicht beigemessen, 
als dem Erhalt einer mindergenutzten Grünfläche und in Folge einen Aufstellungsbe-
schluss für den Bebauungsplan „Alter Sportplatz“ gefasst. 
 
Im Rahmen des Verfahrens sind diverse Interessens- und Güterabwägungen vorzu-
nehmen. Mit Ausweisung des Baugebiets rückt eine Bebauung u.a. dem Waldrand 
näher. Der gesetzlich vorgeschriebene Waldabstand liegt bei 30 m. Tatsächlich unter-
schreitet die geplante Bebauung den faktisch vorhandenen Waldabstand led. am 
nordwestlichen Bereich durch ein projektiertes Gebäude und im Osten durch den ge-
planten Parkplatz. In der Abwägung ist hierbei zu berücksichtigen, dass der Waldab-
stand schon durch ein bestehendes Gebäude (Sportgaststätte) im unmittelbaren 
Nachbarbereich unterschritten ist und die Waldbewirtschaftung bereits entsprechend 
angepasst ist. Die Gemeinde hat sich mit den zuständigen Forstämtern, die insbeson-
dere die vom Einwender aufgeführten Interessen vertreten, ins Benehmen gesetzt und 
einen Kompromiss gefunden, der allen Interessen gerecht wird. Insbesondere wurde 
Einigung über die künftigen Bewirtschaftungsvoraussetzungen und einer Übernahme 
von Haftungsbeschränkungen erzielt, so dass das „Naturgut Kirchert“ auch künftig 
geschützt ist, bzw. durch die geplante Bebauung keine Gefahr für dessen Bestand 
droht. 
 
Die Region bestätigt uns mit ihrem Schreiben vom 01.10.2020: „Der Planung stehen 
keine Ziele der Regionalplanung entgegen.“  
 
Den vorgebrachten Zweifeln, dass „die Übergangszone Wald/Grünfläche der Natur 
und Tierwelt entzogen wird kann dadurch begegnet werden, dass in dieser Schutzzone 
künftig eigens 6-7 Eidechsenhabitate unter Aufsicht eines Biologen angelegt werden.  
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In seinen Ausführungen unterstellt der Einwender, dass im Frühjahr 2018 der „ nicht 
ausreichende Waldabstand...durch Fällen zweier größerer Bäume ….und Roden von 
Gebüsch….vergrößert“ wurde und bezieht sich hierbei auf Abbildung 3 auf Seite 6 der 
Begründung, die einen Auszug aus dem Baulinienplan „Reutte“ aus dem Jahr 1949 
zeigt.  
 

Bei dem besagten Luftbild auf Seite 19 der Begründung handelt es sich um ein unver-
ändertes Luftbild aus dem Jahr 2019. Bei den 2 abgängigen Bäumen handelte es sich 
offensichtlich um Einzelbäume im Bereich der öffentlichen Grün- und Freizeitfläche 
des alten Sportplatzes, die weder geschützt noch für die Bemessung des Waldabstan-
des maßgeblich waren. Maßgebliche Bemessungsgrenze für den Waldabstand war und 
ist nach Rücksprache mit dem zuständigen Revierförster die Gemarkungsgrenze.  
 

Um der Problematik des Waldabstandes angemessen begegnen zu können, hat das 
Planungsbüro die Situation vor Ort aufgenommen, vermessen und in die Pläne einge-
tragen, um die Grundlage für einen ausgewogenen Interessensausgleich zu schaffen.  
Wie bereits erwähnt wurde dieser in Verhandlungen mit der Stadt Nürtingen und den 
Forstbehörden letztendlich erzielt. 
 

Der Abgang der beiden Bäume ist im Ergebnis für das Verfahren unerheblich und be-
darf daher keiner näheren Beleuchtung, zumal die Festsetzungen des Bebauungsplans 
künftig eine Baumpflanzung auf jedem Baugrundstück vorsehen, so dass mittelfristig 
mit mehr Bäumen auf dem Gelände zu rechnen ist. 
 

Der mit der Stadt Nürtingen vereinbarte Flächentausch dient u.a. einer Haftungsüber-
nahme im Waldabstand. Der Wald ist nicht nur Erholungs-, sondern auch Wirtschafts-
fläche. Bei dem von der Stadt Nürtingen vorgenommenen Holzeinschlag handelte es 
sich um Pflegemaßnahmen am Waldrand, die in regelmäßigen Abständen von den 
Forstbehörden durchzuführen sind und einer Bewirtschaftung des Waldes dienen. 
 

Die zuständigen Fachbehörden sind in das Verfahren eingebunden und haben ihre 
Stellungnahmen abgegeben 
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Der vom Einwender beschriebene „Luftaustausch zwischen Wald und Reutte-Siedlung“ 
dem „die geplante Bebauung“ hier wie ein „Querriegel“ entgegenwirkt ist weder be-
legt, noch von den Fachbehörden angemahnt. Vorausgesetzt der „Alte Sportplatz“ ist 
Kaltluftentstehungsgebiet, funktioniert das Prinzip dieser Kaltluftzufuhr für das Wohn-
gebiet nur unter bestimmten Voraussetzungen. Da die Kantstraße vom Gelände des 
Alten Sportplatzes bislang durch eine ca. 3 m hohe Hainbuchenhecke abgeschirmt ist 
und die Bebauung an der Kantstraße selbst wie ein Querriegel den Rest des Gebiets 
Reutte abschirmt, dürfte fraglich sein, inwieweit ein merkliches Vordringen einer Kalt-
luft möglich ist. Aufgrund der Hanglange des Wohngebiets und der Kleinräumigkeit 
des künftigen Baugebiets mit lediglich mäßiger und durchlässiger Bebauung sind je-
denfalls keine erheblichen Luftbelastungen zu erwarten. Auch die Region bestätigt in 
ihrer Stellungnahme vom 01.10.2020, dass der Planung keine Ziele der Regionalpla-
nung entgegenstehen. Da der angrenzende Wald in unmittelbarer Nachbarschaft als 
Frischluftlieferant bestehen bleibt und ein 30m Grüngürtel weiterhin Kaltluftentste-
hungsflächen zulässt, werden keine negativen Auswirkungen erwartet.  
Durch die Bebauung wird der natürliche Oberflächenwasserabfluss im Planbereich 
nicht wesentlich verändert, zusätzlich sind Festsetzungen zur Wasserdurchlässigkeit 
und zur Rückhaltung und getrennten Ableitung von Regenwasser festgesetzt.  
Es ist korrekt, dass durch die Bebauung in diverse Schutzgüter eingegriffen wird, die 
durch die Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen minimiert wird. (Siehe hierzu Kapitel 
C der Begründung B-Plan). Insgesamt bleibt festzuhalten, dass dem „Verlust einer 
Grünfläche“ in der Größe eines Sportplatzes, die Deckung des Wohnbedarfs von mind. 
11 Familien gegenübersteht. Dem Verlust von Kaltluftentstehungsfläche und sonstigen 
Auswirkungen auf die Schutzgüter wird mit zahlreichen Kompensationsmaßnahmen 
(siehe S. 25 der Begründung) im Rahmen der Festsetzungen für eine Bebauung Rech-
nung getragen.  
 
 
Als Grundlage einer Voruntersuchung für die künftige Erschließung wurde durch das 
Büro Tögelplan eine Verkehrsabschätzung vom 24.01.2020 erstellt, die u.a. zum Er-
gebnis kommt, dass im Mittel nur alle 12 bis 20 Minuten eine zusätzliche Kraftfahr-
zeugfahrt zu verzeichnen sein wird. Insofern wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen 
kaum ins Gewicht fallen, so dass die bisherige Nutzung der Straßen wie vom Einwen-
der beschrieben nach wie vor möglich sein wird. 
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Der Reuteweg als Erschließungsstraße ist nicht nur über die Keplerstraße, sondern 
auch über die Bettlinger Weg und Kantstraße zu erreichen. Entsprechend der Ver-
kehrsabschätzung wird sich der Ziel- und Quellverkehr gleichmäßig verteilen, so dass 
zu erwarten ist, dass sowohl die Kantstraße als auch die Keplerstraße in der Lage sein 
werden den geringen Mehrverkehr aufzunehmen, wie ausführlich in der Begründung 
zum B-Plan unter Ziffer 1.2 dargelegt. Auch die Verbreiterungen der Zufahrtsstraßen 
mit den entsprechenden Konsequenzen ist hier ausführlich abgearbeitet und im Er-
gebnis abzulehnen. Eine Aufweitung des Kurvenbereichs Reuteweg/Kantstraße wird 
zur Verbesserung der Fahrbeziehung Kantstraße in den Reuteweg vorgesehen. 
 
Der Gutachter tögelplan führt zu den Straßenbreiten aus: „Der neu hinzukommende 
Verkehr, einschl. möglicher Ver- und Entsorgungsfahrten durch Schwerfahrzeuge er-
fordert gegenüber heute nicht mehr zusätzliche Verkehrsraumbreite. Auf allen (gerad-
linig geführten) Straßenabschnitten müssen verkehrsrechtlich bereits heute mindestens 
3 Meter lichte Durchfahrtsbreite für die Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen, aber auch 
Ver- und Entsorgungsfahrzeugen, wie z.B. die Müllabfuhr vorhanden sein.“  
Auch die Kurvenbereiche werden auch heute schon durch größere Fahrzeuge befah-
ren. 
Das bislang schon geltende Rücksichtnahmegebot auf den gemischt genutzten Ver-
kehrsflächen der Kantstraße, des Reutewegs und der Keplerstraße gilt auch weiterhin. 
Die Untersuchungen des Büro Tögelplan beruhen auf wissenschaftlich erarbeiteten 
Berechnungsmodellen. Auf die ergänzende Stellungnahme wird verwiesen. Demnach 
ist durch den Zuwachs von 11 weiteren Ein- bis Zweifamilienhäuser nicht mit verkehr-
lich „chaotische Verhältnisse“ zu rechnen.  
 
 
 
 
 
 
Die Kantstraße, der Reuteweg und die Keplerstraße wurden im Jahr 2006 im Rahmen 
der Erneuerung des Kanals und der Wasserleitung zum Großteil saniert. Der Straßen-
ausbau erfolgte nach geltenden Richtlinien und ist somit auch für den in Wohngebie-
ten zu erwartenden Schwerlastverkehr durch Ver- und Entsorgungsfahrzeuge und für 
Fahrzeuge infolge von Bautätigkeit ausgelegt.  
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Mit vermehrtem Schwerlastverkehr ist während der Bauphase zu rechnen. Es handelt 
sich um einen temporären Zeitraum. Beeinträchtigungen während der Bauphase kön-
nen nicht ausgeschlossen werden. Zur Minderung baubedingter Beeinträchtigungen 
wird im Zuge der Erschließungsplanung ein Konzept zur bestmöglichen Verteilung des 
Baustellenverkehrs ausgearbeitet. Entsprechende Hinweise werden auch den künfti-
gen Bauherren weitergegeben.  
Im Rahmen der Erschließungsmaßnahme ist für erkennbar direkt betroffene Grund-
stücke und Gebäude ein Beweissicherungsverfahren vorgesehen. Sofern Anlieger 
nachweislich durch die Baumaßnahmen Schäden an ihrem Eigentum erleiden, erfolgt 
ein gutachterlich festgesetzter Schadensausgleich.  
Zur Herstellung der Garagenzeile (1966 bzw. 1968) wurden Geländeauffüllungen vor-
genommen und die Garagen in den Hangbereich geschoben, um den nach LBO erfor-
derlichen Stauraum zur Straße zu gewährleisten. Der Hang ist relativ geringmächtig 
mit Lehm überdeckt, was bei starken und anhaltenden Niederschlägen zu Abrutschun-
gen über dem schiefrigen Tonstein führen kann. Da die alte Garagenzeile nur unzu-
reichend statisch gesichert war, was bereits aus einer Bauschadenbeurteilung vom 
10.11.1972 hervorgeht, wurden die Garagen  nach einem Beschluss des GR 2008 ab-
gebrochen und durch neue ersetzt.  
 
Die Gaststätte ist so zu betreiben, dass die Immissionswerte für Wohnbebauung in 
einem Allgemeinen Wohngebiet eingehalten sind. Dies gilt bereits bislang gegenüber 
bestehender Wohnbebauung in der Kantstraße. Für den ordnungsgemäßen Betrieb 
hat der Betreiber zu sorgen. 
Zum neuen Wohngebiet hin erfolgt eine Abgrenzung durch Festsetzung eines Pflanz-
gebots. Dieser Sichtschutz kann z.B. durch eine Wallaufschüttung, ergänzt durch eine 
Wand zum weiteren Schallschutz erweitert werden.  
Um die künftigen Bewohner auf den Bestandsschutz der Gaststätte speziell hinzuwei-
sen, wird im Bebauungsplan ein ergänzender Hinweis aufgenommen, wonach der ord-
nungsgemäße und genehmigte Gaststättenbetrieb zu dulden ist.  
 
Der Alte Sportplatz hat seinen ursprünglichen Zweck nach Errichtung des Stadions ver-
loren, insofern wurde im Vorfeld bereits Ersatz geschaffen. Auch als Freizeit- und Erho-
lungsfläche wird er eher minder genutzt. Die Gemeinde bietet zahlreiche Erholungs-
möglichkeiten und hat u.a. 2019 mit der Eröffnung des Bürgerparks Grüne Mitte at-
traktiven Ersatz geschaffen. 

 



Gemeinde:   Frickenhausen Bebauungsplan „Alter Sportplatz“- 1. Auslegung Seite 27 / 72 

Gemarkung: Frickenhausen 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs.2 BauGB und  

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach §4 Abs.2 BauGB 
Zusammenstellung vom 11.03.2021 

 
 
 

STELLUNGNAHME STELLUNGNAHME DER VERWALTUNG UND PLANER 
BESCHLUSS-
VORSCHLAG 

 

Ziele der Region stehen nicht entgegen. 
Der Zugang zum Wald für Naherhohlungssuchende bleibt erhalten. 
 
 
Dem B-Planverfahren liegt ein Entwässerungskonzept mit Wasserrechtsgesuch vom 
Oktober 2020 zu Grunde. Aufgrund des anstehenden Bodens wird eine gezielte Versi-
ckerung von Regenwasser nicht vorgesehen. Regenwasser das auf den Privatgrundstü-
cken anfällt ist in eine Retentionszisterne, die auf dem Baugrundstück zu erstellen ist 
einzuleiten. Das Regenwasser wird gedrosselt über den Regenwasserkanal dem Bur-
risbach zugeführt. Das Entwässerungskonzept ist mit den Fachbehörden abgestimmt 
und wird ggf. mit entsprechenden Auflagen versehen. Durch die geregelte Ableitung 
von Regenwasser aus dem Baugebiet sind keine negativen Auswirkungen auf die Un-
terlieger zu befürchten. 
Das Entwässerungssystem ist, da es sich bei Starkregenfällen in der Regel um örtlich 
begrenzte Ausnahmeereignisse handelt, insgesamt nicht für Einzelfallrisiken dimensio-
niert. Dies dient auch dazu, die umlagefähige Gesamtkostenbelastung auf ein notwen-
diges Maß zu beschränken. 
 
 
 
Wie bereits oben erwähnt, sind die Betreiber der Gaststätte durch baurechtliche Auf-
lagen gehalten bereits schon heute Rücksicht auf die bestehende Bebauung zu neh-
men. Die zu erwartenden Lärmwerte aus dem künftigen Wohngebiet bedürfen keiner 
zusätzlichen Schallschutzmaßnahmen. Es bleibt darüber hinaus jedem Grundstücksbe-
sitzer unbenommen sich durch geeignete Maßnahmen vor ihn beeiträchtigenden Im-
missionen zu schützen.  
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Wie bereits oben beschrieben werden im Bebauungsplan Festsetzungen (u.a. Ziffer 
1.10 Text B-Plan) zur Begrünung und Bepflanzung der künftigen Baugrundstücke und 
der Grünfläche zur Gaststätte hin getroffen, u.a. Pflanzung von heimischen Gehölzen 
oder 1 Baum je Baugrundstück. Insgesamt ist mit mehr Artenreichtum in Bezug auf die 
Pflanzenwelt zu rechnen, die insbesondere Vögeln mehr Raum bietet als die beste-
hende Hainbuchenhecke.  
 

 



Gemeinde:   Frickenhausen Bebauungsplan „Alter Sportplatz“- 1. Auslegung Seite 28 / 72 

Gemarkung: Frickenhausen 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs.2 BauGB und  

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach §4 Abs.2 BauGB 
Zusammenstellung vom 11.03.2021 

 
 
 

STELLUNGNAHME STELLUNGNAHME DER VERWALTUNG UND PLANER 
BESCHLUSS-
VORSCHLAG 

 

 
 
Die saP wurde von einem renomierten Büro durchgeführt und die Gemeinde hat die 
darin empfohlenen Maßnahmen zum Schutz der Tiere in Begleitung eines Biologen 
und in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde umgesetzt.  
 
 
 
Auf der Sportplatzfläche selbst wurden keine Zauneidechsen nachgewiesen, sondern 
nur in Randbereichen. Auf die SaP wird verwiesen. Daher wurden Ersatzhabitate auch 
wieder in den nördlichen Randbereichen hergestellt. Das Vergrämen ist nicht vorgese-
hen. Das mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmte Konzept sieht den Hand-
fang von Tieren und das Verbringen in die Ersatzhabitate vor.  
 
 
 
Der Lebensraum des Hirschkäfers ist schwerpunktmäßig dem Wald zuzurechnen. Das 
Gelände des Alten Sportplatzes selbst, bietet dem Hirschkäfer keinen geeigneten Le-
bensraum und auch die Bebauung hat keinen Einfluss auf dessen Lebensraum, zumal 
die Bebauung keine Einschränkung auf das Ausmaß des Waldes zur Folge hat. 
 
 
Der Sportplatz mit seinem Tribünenbereich wurde angelehnt an dessen ehemalige 
Zweckbestimmung weiterhin gepflegt und der Freizeitnutzung zur Verfügung gestellt. 
Es ist davon auszugehen, dass bei einer späteren Bebauung unter Beachtung der Fest-
setzungen für Pflanzgebote mit einem größeren Artenspektrum von Fauna und Flora 
zu rechnen ist, als dies in der Vergangenheit der Fall war.  
 
 
Es werden neue Bäume gepflanzt werden und letztendlich, trotz einer Bebauung, 
mehr Bäume und Sträucher auf dem Gelände des Alten Sportplatzes einen Lebens-
raum finden, als dies in den letzten Jahrzehnten der Fall war.  
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Zur Schaffung der vorgesehenen Parkierungsmöglichkeiten wird vorab ein Fachmann 
hinzugezogen, um für eine ausreichende Gründung zu sorgen. Die Verwendung von 
wasserdurchlässigen Rasengittersteinen kommt dabei dem Schutzgut Boden entgegen. 
Der Parkplatz beugt nicht nur Parkdruck vor, sondern bietet Erholungssuchenden den 
direkten Anschluss an das Erholungsgebiet Kirchert Wald. 
 
 
 
Die Gemeinde Frickenhausen ist Teil der Region und geplante Entwicklungsziele wer-
den aufeinander abgestimmt. Auch in den Prozess des Bebauungsplanverfahrens ist 
die Region eingebunden und diverse Interessen werden nach Abwägung zielführend 
angepasst, um möglichst alle Ziele gleichmäßig zu verfolgen.  
Frickenhausen und seine Teilorte werden von zahlreichen Schutzgebieten umgeben, 
die auch in Zukunft durch die Ausweisung kleiner Wohngebiete in Ortsrandlage nicht 
in ihrem Gesamtbestand gefährdet sein werden und als Lebensraum zum Schutz von 
Tier- und Pflanzenwelt zur Verfügung stehen. 
 
 
 
 
 
 
Zum Bedarf wird auf die Ausführungen zum Schreiben des RP Stuttgart verwiesen. 
Um dem steigenden Wohndruck in der Gemeinde zeitnah zu begegnen ist es legitim in 
Schutzgüter einzugreifen, sofern dieser Eingriff verhältnismäßig ist. Die vorgesehene 
Planung zur Schaffung von Wohnraum ist bemüht diesen Eingriff zu minimieren, um so 
einen gerechten Interessensausgleich zu schaffen.  
 
Offenbar unterliegt der Einwender in Bezug auf seine Ausführungen zur „Alten Zie-
gelei“ auch hier Fehlinformationen. Die Gemeinde war nicht Eigentümer dieses Gelän-
des. Auch zeichnet sich derzeit ab, dass eine vom Investor favorisierte Wohnbebauung 
nur sehr schwierig auf einer als Gewerbegebiet ausgewiesenen Fläche zu bewerkstelli-
gen ist. So dass fraglich bleibt, ob und unter welchen Umständen kurzfristig Wohnbe-
bauung zur Senkung des Wohndrucks realisiert werden kann. Darüber hinaus ist es 
legitim und zielführend, auch die ausgewiesenen Bauflächen in den Teilorten (hier: 
Hanfäcker) einer städtebaulichen Lösung zur Minderung des Wohndrucks zuzuführen.  
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Auch in Frickenhausen werden dem Markt zur Verfügung stehende Bauplätze und 
Wohnraumflächen zunehmend knapper, was die nahezu täglichen Anrufe und Bewer-
berlisten belegen. Das Eigentumsrecht beschränkt den Zugriff auf leerstehende unge-
nutzte Wohn- und Baulandflächen, so dass Wohnraum künstlich verknappt wird, was 
sich derzeit auch auf dem Immobilienmarkt widerspiegelt. Der Druck auf die Kommu-
ne wächst, so dass es naheliegend ist, bereitgestellte Entwicklungsflächen einer be-
darfsgerechten Nutzung zuzuführen. Der Alte Sportplatz bietet hierfür geeignete Vo-
raussetzungen, da sämtliche Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und im Zuge 
des Interessensausgleichs realisierbare Lösungen zeitnah umgesetzt werden können. 
Unter Verweis auf die Stellungnahme des Verbands Region Stuttgart, wir bestätigt, 
dass mit dieser Entwicklung für Frickenhausen, als eine auf die Eigenentwicklung be-
schränkte Gemeinde, die festgelegte Bruttowohndichte erreicht wird.  
Durch die frühere Sportplatznutzung wurde das Gelände durch Bodenumlagerungen 
verändert. Insbesondere entlang der Kantstraße ist das natürliche Bodengefüge mit 
Auffüllungen von 2,7m-3,7m (siehe Baugrundgutachten) nicht mehr gegeben. 
 
 
 
Es ist dem zunehmenden Wohndruck und den Schwierigkeiten und der Langwierigkeit 
in anderen Entwicklungsverfahren (u.a. Mühlwiesen Erweiterung) geschuldet, dass die 
Gemeinde kurzfristig im Rahmen der Möglichkeiten des § 13 b Baugesetzbuch Optio-
nen untersucht hat, um zeitnahe Lösungen herbeizuführen. In diesem Zusammenhang 
war die Entwicklung des nahezu ungenutzten Geländes „Alter Sportplatz“, das zudem 
vollständig im Eigentum der Gemeinde ist anzustreben, zumal dies auch im Gemein-
deentwicklungskonzept 2030 so vorgesehen ist. 
 
 
 
 
Die mit der Sportgaststätte genehmigte Nutzung genießt Bestandsschutz und ein Pla-
nungsbedarf ist derzeit nicht absehbar. Die gewählte Planung ermöglicht im Falle eines 
baulichen Entwicklungsdrucks bedarfsgerecht reagieren zu können und gewährleistet 
durch Trennung des Zufahrtsverkehrs und der Parkierung, eine für das künftige Wohn-
gebiet weitestgehend unbelastete verkehrliche Erschließung ohne Durchgangsverkehr 
von derzeitigen Sportgaststättennutzern. 
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Das Gebiet ist ausreichend an vorhandene Infrastruktureinrichtungen angebunden. Bei 
Bedarf passen ÖPNV sowie Rad- und Fußwegkonzeptionen ihre Infrastruktur an. 
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Als Grundlage einer Voruntersuchung für die künftige Erschließung wurde durch das 
Büro Tögelplan eine Verkehrsabschätzung vom 24.01.2020 erstellt, die u.a. zum Er-
gebnis kommt, dass im Mittel nur alle 12 bis 20 Minuten eine zusätzliche Kraftfahr-
zeugfahrt zu verzeichnen sein wird. Insofern wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen 
kaum ins Gewicht fallen, so dass die bisherige Nutzung der Straßen, wie vom Einwen-
der beschrieben, ohne nennenswerte Mehrbelastung nach wie vor möglich sein wird.  
Der Gutachter tögelplan führt zu den Bestandsstraßen aus: „Der neu hinzukommende 
Verkehr, einschl. möglicher Ver- und Entsorgungsfahrten durch Schwerfahrzeuge er-
fordert gegenüber heute nicht mehr zusätzliche Verkehrsraumbreite. Auf allen (gerad-
linig geführten) Straßenabschnitten müssen verkehrsrechtlich bereits heute mindestens 
3 Meter lichte Durchfahrtsbreite für die Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen, aber auch 
Ver- und Entsorgungsfahrzeugen, wie z.B. die Müllabfuhr vorhanden sein.“  
Auch die Kurvenbereiche werden auch heute schon durch größere Fahrzeuge befah-
ren. 
 
Der aus dem Wohngebiet zu erwartende Lärm dürfte allenfalls während der Bauzeit 
für die Anwohner wahrzunehmen sein. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die 
Neubewohner selbst für ausreichend Sichtschutz sorgen, um die nach Süden gerichte-
ten Gartenanlagen vor Einblicken zu schützen. Durch die Festsetzung entsprechender 
Pflanzgebote ist zu erwarten, dass sich der Lebensraum für Vögel und andere Arten 
künftig vielfältiger gestaltet.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnah-
me, 
die Stellung-
nahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen 
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Die Kantstraße, der Reuteweg und die Keplerstraße wurden im Jahr 2006 im Rahmen 
der Erneuerung des Kanals und der Wasserleitung zum Großteil saniert. Der Straßen-
ausbau erfolgte nach geltenden Richtlinien und ist somit auch für den in Wohngebie-
ten zu erwartenden Schwerlastverkehr durch Ver- und Entsorgungsfahrzeuge und für 
Fahrzeuge infolge von Bautätigkeit ausgelegt.  
Mit vermehrtem Schwerlastverkehr ist während der Bauphase zu rechnen. Es handelt 
sich um einen temporären Zeitraum. Beeinträchtigungen während der Bauphase kön-
nen nicht ausgeschlossen werden. Zur Minderung baubedingter Beeinträchtigungen 
wird im Zuge der Erschließungsplanung ein Konzept zur bestmöglichen Verteilung des 
Baustellenverkehrs ausgearbeitet. Entsprechende Hinweise werden auch den künfti-
gen Bauherren weitergegeben.  
Im Rahmen der Erschließungsmaßnahme ist für erkennbar direkt betroffene Grund-
stücke und Gebäude ein Beweissicherungsverfahren vorgesehen. Sofern Anlieger 
nachweislich durch die Baumaßnahmen Schäden an ihrem Eigentum erleiden, erfolgt 
ein gutachterlich festgesetzter Schadensausgleich. 
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Die Kantstraße, der Reuteweg und die Keplerstraße wurden im Jahr 2006 im Rahmen 
der Erneuerung des Kanals und der Wasserleitung zum Großteil saniert. Der Straßen-
ausbau erfolgte nach geltenden Richtlinien und ist somit auch für den in Wohngebie-
ten zu erwartenden Schwerlastverkehr durch Ver- und Entsorgungsfahrzeuge und für 
Fahrzeuge infolge von Bautätigkeit ausgelegt.  
Mit vermehrtem Schwerlastverkehr ist während der Bauphase zu rechnen. Es handelt 
sich um einen temporären Zeitraum. Beeinträchtigungen während der Bauphase kön-
nen nicht ausgeschlossen werden. Zur Minderung baubedingter Beeinträchtigungen 
wird im Zuge der Erschließungsplanung ein Konzept zur bestmöglichen Verteilung des 
Baustellenverkehrs ausgearbeitet. Entsprechende Hinweise werden auch den künfti-
gen Bauherren weitergegeben.  
Im Rahmen der Erschließungsmaßnahme ist für erkennbar direkt betroffene Grund-
stücke und Gebäude ein Beweissicherungsverfahren vorgesehen. Sofern Anlieger 
nachweislich durch die Baumaßnahmen Schäden an ihrem Eigentum erleiden, erfolgt 
ein gutachterlich festgesetzter Schadensausgleich. 
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Um dem zunehmend nach 2012 steigenden Wohndruck durch Ausweisung weiterer 
Wohnbauflächen zu begegnen, hat die Gemeinde Frickenhausen nach den Vorgaben 
des Gesetzgebers 2018 reagiert, um die im Eigentum der Gemeinde stehenden Flä-
chen im Rahmen des beschleunigten Verfahrens zur Wohnbaufläche zu entwickeln. 
Die Anpassung von Entwicklungszielen ist hierbei legitim, zumal die Fläche des Alten 
Sportplatzes durch die Ortsrandlage von der Bevölkerung nur minder genutzt wird. 
Der Gemeinderat hat deshalb der Schaffung von Wohnraum mehr Gewicht beigemes-
sen und in Folge einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Alter Sport-
platz“ gefasst. 
 
Im Rahmen des Verfahrens sind diverse Interessens- und Güterabwägungen vorzu-
nehmen. Mit Ausweisung des Baugebiets rückt eine Bebauung u.a. dem Waldrand 
näher. Der gesetzlich vorgeschriebene Waldabstand liegt bei 30 m. Tatsächlich unter-
schreitet die geplante Bebauung den faktisch vorhandenen Waldabstand am nord-
westlichen Bereich durch ein projektiertes Gebäude und im Osten durch den geplan-
ten Parkplatz. In der Abwägung ist hierbei zu berücksichtigen, dass der Waldabstand 
schon durch ein bestehendes Gebäude (Sportgaststätte) im unmittelbaren Nachbarbe-
reich unterschritten ist und die Waldbewirtschaftung bereits entsprechend angepasst 
ist. Die Gemeinde hat sich mit den zuständigen Forstämtern, die insbesondere die vom 
Einwender aufgeführten Interessen vertreten, ins Benehmen gesetzt und einen Kom-
promiss gefunden, der allen Interessen gerecht wird. Insbesondere wurde Einigung 
über die künftigen Bewirtschaftungsvoraussetzungen und einer Übernahme von Haf-
tungsbeschränkungen erzielt, so dass das „Naturgut Kirchert“ auch künftig geschützt 
ist, bzw. durch die geplante Bebauung keine Gefahr für dessen Bestand droht. 
 
Bei den 2 abgängigen Bäumen handelte es sich offensichtlich um Einzelbäume im Be-
reich der öffentlichen Grün- und Freizeitfläche des alten Sportplatzes, die weder ge-
schützt noch für die Bemessung des Waldabstandes maßgeblich waren. Maßgebliche 
Bemessungsgrenze für den Waldabstand war und ist nach Rücksprache mit dem zu-
ständigen Revierförster die Gemarkungsgrenze. 
 
Die vom Einwender angesprochenen und durch die Maßnahmen tangierten Schutzgü-
ter sind unter C Umweltbelange der Begründung aufgelistet. Die von der Bebauung 
ausgehenden Auswirkungen sind beschrieben und die im Zuge von Festsetzungen ma-
nifestierten Minimierungsmaßnahmen sind aufgeführt. Im Rahmen der oben erwähn-
ten Güterabwägungen sind Kompromisse hinzunehmen, die durch Klärung mit den 
Fachbehörden und der Region erreicht werden konnten.  
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Als Grundlage einer Voruntersuchung für die künftige Erschließung wurde durch das Büro Tögelplan 
eine Verkehrsabschätzung vom 24.01.2020 erstellt, die u.a. zum Ergebnis kommt, dass im Mittel nur 
alle 12 bis 20 Minuten eine zusätzliche Kraftfahrzeugfahrt zu verzeichnen sein wird. Insofern wird das 
zusätzliche Verkehrsaufkommen kaum ins Gewicht fallen, so dass die bisherige Nutzung der Straßen 
wie vom Einwender beschrieben nach wie vor möglich sein wird. 
Der Gutachter tögelplan führt hierzu aus: „Der neu hinzukommende Verkehr, einschl. möglicher Ver- 
und Entsorgungsfahrten durch Schwerfahrzeuge erfordert gegenüber heute nicht mehr zusätzliche 
Verkehrsraumbreite. Auf allen (geradlinig geführten) Straßenabschnitten müssen verkehrsrechtlich 
bereits heute mindestens 3 Meter lichte Durchfahrtsbreite für die Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen, 
aber auch Ver- und Entsorgungsfahrzeugen, wie z.B. die Müllabfuhr vorhanden sein.“  
Auch die Kurvenbereiche werden auch heute schon durch größere Fahrzeuge befahren. 
Das bislang schon geltende Rücksichtnahmegebot auf den gemischt genutzten Verkehrsflächen der 
Kantstraße, des Reutewegs und der Keplerstraße gilt auch weiterhin. Eine Aufweitung des Kurvenbe-
reichs Reuteweg/Kantstraße wird zur Verbesserung der Fahrbeziehung Kantstraße in den Reuteweg 
vorgesehen.  
Es wird nicht bestritten, dass das Befahren mit LKW während der Bauphase zu Einschränkungen füh-
ren wird. Die Untersuchungen des Büro Tögelplan jedenfalls beruhen auf wissenschaftlich erarbeite-
ten Berechnungsmodellen. Demnach ist durch den Zuwachs von 11 weiteren Ein- bis Zweifamilien-
häuser nicht mit verkehrlich „chaotische Verhältnisse“ zu rechnen. 
Die angesprochene Alternativerschließung wurde geprüft und verworfen, um die geplante Wohnbe-
bauung vor Durchgangsverkehr zu bewahren, als auch möglichen Entwicklungsbedürfnissen im Be-
reich der Sportgaststätte in Zukunft nicht vorzugreifen.  
 
Die Kantstraße, der Reuteweg und die Keplerstraße wurden im Jahr 2006 im Rahmen der Erneuerung 
des Kanals und der Wasserleitung zum Großteil saniert. Der Straßenausbau erfolgte nach geltenden 
Richtlinien und ist somit auch für den in Wohngebieten zu erwartenden Schwerlastverkehr durch Ver- 
und Entsorgungsfahrzeuge und für Fahrzeuge infolge von Bautätigkeit ausgelegt.  
Mit vermehrtem Schwerlastverkehr ist während der Bauphase zu rechnen. Es handelt sich um einen 
temporären Zeitraum. Beeinträchtigungen während der Bauphase können nicht ausgeschlossen wer-
den. Zur Minderung baubedingter Beeinträchtigungen wird im Zuge der Erschließungsplanung ein 
Konzept zur bestmöglichen Verteilung des Baustellenverkehrs ausgearbeitet. Entsprechende Hinweise 
werden auch den künftigen Bauherren weitergegeben.  
Im Rahmen der Erschließungsmaßnahme ist für erkennbar direkt betroffene Grundstücke und Gebäu-
de ein Beweissicherungsverfahren vorgesehen. Sofern Anlieger nachweislich durch die Baumaßnah-
men Schäden an ihrem Eigentum erleiden, erfolgt ein gutachterlich festgesetzter Schadensausgleich. 
Zur Herstellung der Garagenzeile (1966 bzw. 1968) wurden Geländeauffüllungen vorgenommen und 
die Garagen in den Hangbereich geschoben, um den nach LBO erforderlichen Stauraum zur Straße zu 
gewährleisten. Der Hang ist relativ geringmächtig mit Lehm überdeckt, was bei starken und anhalten-
den Niederschlägen zu Abrutschungen über dem schiefrigen Tonstein führen kann. Da die alte Gara-
genzeile nur unzureichend statisch gesichert war, was bereits aus einer Bauschadenbeurteilung vom 
10.11.1972 hervorgeht, wurden die Garagen  nach einem Beschluss des GR 2008 abgebrochen und 
durch neue ersetzt.  
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Die Gaststätte ist so zu betreiben, dass die Immissionswerte für Wohnbebauung in einem All-
gemeinen Wohngebiet eingehalten sind. Dies gilt bereits bislang gegenüber bestehender 
Wohnbebauung in der Kantstraße. Für den ordnungsgemäßen Betrieb hat der Betreiber zu sor-
gen. Zum neuen Wohngebiet hin erfolgt eine Abgrenzung durch Festsetzung eines Pflanzgebots. 
Dieser Sichtschutz kann z.B. durch eine Wallaufschüttung, ergänzt durch eine Wand zum weite-
ren Schallschutz erweitert werden. Um die künftigen Bewohner auf den Bestandsschutz der 
Gaststätte speziell hinzuweisen, wird im Bebauungsplan ein ergänzender Hinweis aufgenom-
men, wonach der ordnungsgemäße und genehmigte Gaststättenbetrieb zu dulden ist. 
  
Der Alte Sportplatz hat seinen ursprünglichen Zweck nach Errichtung des Stadions verloren, 
insofern wurde im Vorfeld bereits Ersatz geschaffen. Auch als Freizeit- und Erholungsfläche wird 
er eher selten genutzt. Die Gemeinde bietet zahlreiche Erholungsmöglichkeiten und hat u.a. 
2019 mit der Eröffnung des Bürgerparks Grüne Mitte attraktiven Ersatz geschaffen. 
 
Dem B-Planverfahren liegt ein Entwässerungskonzept mit Wasserrechtsgesuch vom Oktober 
2020 zu Grunde. Aufgrund des anstehenden Bodens wird eine gezielte Versickerung von Re-
genwasser nicht vorgesehen. Regenwasser das auf den Privatgrundstücken anfällt ist in eine 
Retentionszisterne, die auf dem Baugrundstück zu erstellen ist einzuleiten. Das Regenwasser 
wird gedrosselt über den Regenwasserkanal dem Burrisbach zugeführt. Das Entwässerungskon-
zept ist mit den Fachbehörden abgestimmt und wird ggf. mit entsprechenden Auflagen verse-
hen. Durch die geregelte Ableitung von Regenwasser aus dem Baugebiet sind keine negativen 
Auswirkungen auf die Unterlieger zu befürchten. 
 
Die Betreiber der Sportgaststätte sind durch baurechtliche Auflagen gehalten Rücksicht auf die 
bestehende Bebauung zu nehmen. Die zu erwartenden Lärmwerte aus dem künftigen Wohnge-
biet bedürfen keiner zusätzlichen Schallschutzmaßnahmen. Es bleibt darüber hinaus jedem 
Grundstücksbesitzer unbenommen sich durch geeignete Maßnahmen vor ihn beeiträchtigenden 
Immissionen zu schützen.  
 
Im Bebauungsplan werden Festsetzungen (u.a. Ziffer 1.10 Text B-Plan) zur Begrünung und Be-
pflanzung der künftigen Baugrundstücke getroffen, u.a. Pflanzung von heimischen Gehölzen 
oder 1 Baum je Baugrundstück und zur Bepflanzung der Grünfläche zur Gaststätte hin. Insge-
samt ist mit mehr Artenreichtum in Bezug auf die Pflanzenwelt zu rechnen, die insbesondere 
Vögeln mehr Raum bietet als die bestehende Hainbuchenhecke. Die saP wurde von einem re-
nomierten Büro durchgeführt und die Gemeinde hat die darin empfohlenen Maßnahmen zum 
Schutz der Tiere in Begleitung eines Biologen umgesetzt.  
Der Lebensraum des Hirschkäfers ist schwerpunktmäßig dem Wald zuzurechnen. Das Gelände 
des Alten Sportplatzes selbst, bietet dem Hirschkäfer keinen geeigneten Lebensraum und auch 
die Bebauung hat keinen Einfluss auf dessen Lebensraum, zumal die Bebauung keine Einschrän-
kung auf das Ausmaß des Waldes zur Folge hat. 
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Es werden neue Bäume gepflanzt werden und letztendlich sind, trotz einer Bebauung, 
mehr Bäume und Sträucher auf dem Gelände des Alten Sportplatzes zu erwarten, als 
dies in den letzten Jahrzehnten der Fall war. 
 
Die Durchführung der vorgesehenen Parkierungsmöglichkeiten wird ein Fachmann 
durchführen, um für eine ausreichende Gründung zu sorgen. Die Verwendung von 
Rasengittersteinen kommt dabei dem Schutzgut Boden entgegen. Der Parkplatz beugt 
nicht nur Parkdruck vor, sondern bietet Erholungssuchenden den direkten Anschluss 
an das Erholungsgebiet Wald. 
 
 
 
Die Gemeinde Frickenhausen ist Teil der Region und geplante Entwicklungsziele wer-
den aufeinander abgestimmt. Auch in den Prozess des Bebauungsplanverfahrens ist 
die Region eingebunden und diverse Interessen werden nach Abwägung zielführend 
angepasst, um möglichst alle Ziele gleichmäßig zu verfolgen.  
Frickenhausen und seine Teilorte werden von zahlreichen Schutzgebieten umgeben, 
die auch in Zukunft durch die Ausweisung kleiner Wohngebiete in Ortsrandlage nicht 
in ihrem Gesamtbestand gefährdet sein werden und als Lebensraum zum Schutz von 
Tier- und Pflanzenwelt zur Verfügung stehen. 
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Die Kantstraße, der Reuteweg und die Keplerstraße wurden im Jahr 2006 im Rahmen 
der Erneuerung des Kanals und der Wasserleitung zum Großteil saniert. Der Straßen-
ausbau erfolgte nach geltenden Richtlinien und ist somit auch für den in Wohngebie-
ten zu erwartenden Schwerlastverkehr durch Ver- und Entsorgungsfahrzeuge und für 
Fahrzeuge infolge von Bautätigkeit ausgelegt.  
 
Mit vermehrtem Schwerlastverkehr ist während der Bauphase zu rechnen. Es handelt 
sich um einen temporären Zeitraum. Beeinträchtigungen während der Bauphase kön-
nen nicht ausgeschlossen werden. Zur Minderung baubedingter Beeinträchtigungen 
wird im Zuge der Erschließungsplanung ein Konzept zur bestmöglichen Verteilung des 
Baustellenverkehrs ausgearbeitet. Entsprechende Hinweise werden auch den künfti-
gen Bauherren weitergegeben.  
Im Rahmen der Erschließungsmaßnahme ist für erkennbar direkt betroffene Grund-
stücke und Gebäude ein Beweissicherungsverfahren vorgesehen. Sofern Anlieger 
nachweislich durch die Baumaßnahmen Schäden an ihrem Eigentum erleiden, erfolgt 
ein gutachterlich festgesetzter Schadensausgleich. 
 
Zur Herstellung der Garagenzeile (1966 bzw. 1968) wurden Geländeauffüllungen vor-
genommen und die Garagen in den Hangbereich geschoben, um den nach LBO erfor-
derlichen Stauraum zur Straße zu gewährleisten. Der Hang ist relativ geringmächtig 
mit Lehm überdeckt, was bei starken und anhaltenden Niederschlägen zu Abrutschun-
gen über dem schiefrigen Tonstein führen kann. Da die alte Garagenzeile nur unzu-
reichend statisch gesichert war, was bereits aus einer Bauschadenbeurteilung vom 
10.11.1972 hervorgeht, wurden die Garagen  nach einem Beschluss des GR 2008 ab-
gebrochen und durch neue ersetzt.  
 
Nach der vorliegenden Verkehrsabschätzung von Tögelplan ist in Spitzenzeiten mit 
zusätzlichen 3 -5 KfZ-Bewegungen pro Stunde zusätzlich zu rechnen. Das bislang schon 
geltende Rücksichtnahmegebot auf den gemischt genutzten Verkehrsflächen der Kant-
straße, des Reutewegs und der Keplerstraße gilt auch weiterhin. 
 
Der Alte Sportplatz stand als Spielfläche zur Verfügung und war nur minder genutzt. 
Attraktivere Erholungs- und Spielplatzflächen, wie der neue Bürgerpark oder der an-
grenzende Wald, sorgen für viel Abwechslung und ein großes Angebot in der Gemein-
de. 
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Planer wird 
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Siehe u.s. Email der Verwaltung vom 18.10.2019. 
 
Die Kantstraße, der Reuteweg und die Keplerstraße wurden im Jahr 2006 im Rahmen 
der Erneuerung des Kanals und der Wasserleitung zum Großteil saniert. Der Straßen-
ausbau erfolgte nach geltenden Richtlinien und ist somit auch für den in Wohngebie-
ten zu erwartenden Schwerlastverkehr durch Ver- und Entsorgungsfahrzeuge und für 
Fahrzeuge infolge von Bautätigkeit ausgelegt.  
Im Rahmen der Erschließungsmaßnahme ist für erkennbar direkt betroffene Grund-
stücke und Gebäude ein Beweissicherungsverfahren vorgesehen. Sofern Anlieger 
nachweislich durch die Baumaßnahmen Schäden an ihrem Eigentum erleiden, erfolgt 
ein gutachterlich festgesetzter Schadensausgleich. 
 
Zu den Straßenbreiten führt der Gutachter tögelplan aus: „Der neu hinzukommende 
Verkehr, einschl. möglicher Ver- und Entsorgungsfahrten durch Schwerfahrzeuge er-
fordert gegenüber heute nicht mehr zusätzliche Verkehrsraumbreite. Auf allen (gerad-
linig geführten) Straßenabschnitten müssen verkehrsrechtlich bereits heute mindestens 
3 Meter lichte Durchfahrtsbreite für die Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen, aber auch 
Ver- und Entsorgungsfahrzeugen, wie z.B. die Müllabfuhr vorhanden sein.“  
Auch die Kurvenbereiche werden auch heute schon durch größere Fahrzeuge befah-
ren. 
 
Bei der Hainbuchenformhecke handelt es sich um keinen hochwertigen ökologischen 
Lebensraum. Auf die SaP wird verwiesen. Durch die Anpflanzung in den Gärten und 
auf der öffentlichen Grünfläche zwischen Gaststätte und Baugebiet ist zu erwarten, 
dass ich der Lebensraum für Vögel und andere Arten künftig vielfältiger gestaltet. 
Der aus dem Wohngebiet zu erwartende Lärm dürfte allenfalls während der Bauzeit 
für die Anwohner wahrzunehmen sein. Die zu erwartenden Lärmwerte des neuen 
Wohngebiets benötigen keinen Schallschutz. Darüber hinaus ist davon auszugehen, 
dass die Neubewohner selbst für ausreichend Sichtschutz sorgen, um die nach Süden 
gerichteten Gartenanlagen vor Einblicken zu schützen  
Selbstverständlich bleibt es jedem Eigentümer unbenommen sich vor befürchteten 
Immissionen angemessen zu schützen.  
 
Die Anzahl und Dichte der Bauplätze wurde durch die Bebauung nur mit Einzel- und 
Doppelhäusern bereits angemessen reduziert.  
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Dem Bebauungsplan liegt der Geotechnische Bericht von BWU vom 21.02.2019 zu-
grunde. 
 
Im Rahmen der Erschließungsmaßnahme ist für erkennbar direkt betroffene Grund-
stücke und Gebäude ein Beweissicherungsverfahren vorgesehen. Sofern Anlieger 
nachweislich durch die Baumaßnahmen Schäden an ihrem Eigentum erleiden, erfolgt 
ein gutachterlich festgesetzter Schadensausgleich. 
 
Zur Herstellung der angesprochenen Garagenzeile (1966 bzw. 1968) wurden Gelän-
deauffüllungen vorgenommen und die Garagen in den Hangbereich geschoben, um 
den nach LBO erforderlichen Stauraum zur Straße zu gewährleisten. Der Hang ist rela-
tiv geringmächtig mit Lehm überdeckt, was bei starken und anhaltenden Niederschlä-
gen zu Abrutschungen über dem schiefrigen Tonstein führen kann. Da die alte Gara-
genzeile nur unzureichend statisch gesichert war, was bereits aus einer Bauschaden-
beurteilung vom 10.11.1972 hervorgeht, wurden die Garagen nach einem Beschluss 
des GR 2008 abgebrochen und durch neue ersetzt.  
 
Die Kantstraße, der Reuteweg und die Keplerstraße wurden im Jahr 2006 im Rahmen 
der Erneuerung des Kanals und der Wasserleitung zum Großteil saniert. Der Straßen-
ausbau erfolgte nach geltenden Richtlinien und ist somit auch für den in Wohngebie-
ten zu erwartenden Schwerlastverkehr durch Ver- und Entsorgungsfahrzeuge und für 
Fahrzeuge infolge von Bautätigkeit ausgelegt.  
 
Der Bebauung des Alten Sportplatzes liegt ein Geotechnischer Bericht zu Grunde, der 
u.a. zu dem Ergebnis kommt: „Der natürlich anstehende Untergrund ist ausreichend 
tragfähig, so dass der Abtrag von Gebäudelasten voraussichtlich in Form einer konven-
tionellen Flach- bzw. Flächengründung erfolgen kann.“  
 
Im Rahmen der Erschließungsmaßnahme ist für erkennbar direkt betroffene Grund-
stücke und Gebäude ein Beweissicherungsverfahren vorgesehen. Sofern Anlieger 
nachweislich durch die Baumaßnahmen Schäden an ihrem Eigentum erleiden, erfolgt 
ein gutachterlich festgesetzter Schadensausgleich. 
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnah-
me, die Stel-
lungnahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen 



Gemeinde:   Frickenhausen Bebauungsplan „Alter Sportplatz“- 1. Auslegung Seite 46 / 72 

Gemarkung: Frickenhausen 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs.2 BauGB und  

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach §4 Abs.2 BauGB 
Zusammenstellung vom 11.03.2021 

 
 
 

STELLUNGNAHME STELLUNGNAHME DER VERWALTUNG UND PLANER 
BESCHLUSS-
VORSCHLAG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Grundlage einer Voruntersuchung für die künftige Erschließung wurde durch das 
Büro Tögelplan eine Verkehrsabschätzung vom 24.01.2020 erstellt, die u.a. zum Er-
gebnis kommt, dass im Mittel nur alle 12 bis 20 Minuten eine zusätzliche Kraftfahr-
zeugfahrt zu verzeichnen sein wird. Insofern wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen 
kaum ins Gewicht fallen, so dass die bisherige Nutzung der Straßen wie vom Einwen-
der beschrieben nach wie vor möglich sein wird. Das bislang schon geltende Rück-
sichtnahmegebot auf den gemischt genutzten Verkehrsflächen der Kantstraße, des 
Reutewegs und der Keplerstraße gilt auch weiterhin. 
 
Der Reuteweg als Erschließungsstraße ist nicht nur über die Keplerstraße, sondern 
auch über die Bettlinger Weg und Kantstraße zu erreichen. Entsprechend der Ver-
kehrsabschätzung wird sich der Ziel- und Quellverkehr gleichmäßig verteilen, so dass 
zu erwarten ist, dass sowohl die Kantstraße als auch die Keplerstraße in der Lage sein 
werden den geringen Mehrverkehr aufzunehmen. 
Die gewählte Erschließung ermöglicht im Falle eines baulichen Entwicklungsdrucks im 
Bereich der Sportgaststätte bedarfsgerecht reagieren zu können und gewährleistet 
durch Trennung des Zufahrtsverkehrs und der Parkierung, eine für das künftige Wohn-
gebiet weitestgehend unbelastete verkehrliche Erschließung ohne Durchgangsverkehr 
von derzeitigen Sportgaststättennutzern. 
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Aufgrund der bekannten Probleme mit dem Hang wurde im geplanten Baugebiet auf 
eine Bebauung des östlichen Bereiches verzichtet, auch wenn dies mit entsprechenden 
Gründungsmaßnahmen möglich gewesen wäre. Der geplante offene Parkplatz dient zu 
Regelung der Parkierung. Die Belastung durch den Parkplatz auf den Hangbereich ist 
deutlich geringer als bei einer Bebauung mit einem Gebäude. Die Planung des Park-
platzes erfolgt unter Berücksichtigung statischer Gesichtspunkte. 
 
 
Die Ergebnisse der Verkehrsabschätzung des Büros Tögelplan zu Grunde gelegt, führt 
das zu erwartende Verkehrsaufkommen kaum ins Gewicht, so dass die bisherige Nut-
zung der Straßen ohne nennenswerte Mehrbelastung nach wie vor möglich sein wird. 
Der Gutachter führt weiter aus: „Der neu hinzukommende Verkehr, einschl. möglicher 
Ver- und Entsorgungsfahrten durch Schwerfahrzeuge erfordert gegenüber heute nicht 
mehr zusätzliche Verkehrsraumbreite. Auf allen (geradlinig geführten) Straßenab-
schnitten müssen verkehrsrechtlich bereits heute mindestens 3 Meter lichte Durch-
fahrtsbreite für die Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen, aber auch Ver- und Entsor-
gungsfahrzeugen, wie z.B. die Müllabfuhr vorhanden sein.“ 
Auch die Kurvenbereiche werden auch heute schon durch größere Fahrzeuge befah-
ren. 
Der Kurvenbereich Kantstraße/Reuteweg kann im Zuge der Erschließung aufgeweitet 
werden.  
Das bislang schon geltende Rücksichtnahmegebot auf den gemischt genutzten Ver-
kehrsflächen der Kantstraße, des Reutewegs und der Keplerstraße gilt auch weiterhin. 
 
 
 
 
Tatsächlich unterschreitet die geplante Bebauung den faktisch vorhandenen Waldab-
stand am nordwestlichen Bereich durch ein projektiertes Gebäude und im Osten durch 
den geplanten Parkplatz. In der Abwägung ist hierbei zu berücksichtigen, dass der 
Waldabstand schon durch ein bestehendes Gebäude (Sportgaststätte) im unmittelba-
ren Nachbarbereich unterschritten ist und die Waldbewirtschaftung bereits entspre-
chend angepasst ist. 
Die Fachbehörden und die Stadt Nürtingen sind in die Planungen einbezogen und ent-
sprechende Lösungen zum Schutz des Waldes und der Anwohner sind in einer ent-
sprechenden Interessensabwägung erarbeitet.   
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Um den Wohnraumbedarf zu decken, wird die Fläche des Alten Sportplatzes künftig einer 
Wohnnutzung zugeführt. Ersatzflächen sind mit dem Bau des Stadions und u.a. dem Bau des 
Bürgerparks bereits geschaffen. Zudem steht der Wald in gänzlichem Ausmaß auch künftig als 
Erholungsfläche zur Verfügung.  
 
Vorausgesetzt der „Alte Sportplatz“ wäre Kaltluftentstehungsgebiet, funktioniert das Prinzip 
dieser Kaltluftzufuhr für das Wohngebiet nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die Kantstra-
ße war vom Gelände des Alten Sportplatzes bisher durch eine ca. 3 m hohe Hainbuchenhecke 
abgeschirmt. Die Bebauung an der Kantstraße selbst schirmt wie ein Querriegel den Rest des 
Gebiets Reutte ab. Es ist fraglich inwieweit ein merkliches Vordringen einer Kaltluft unter sol-
chen Voraussetzungen möglich ist. Aufgrund der Hanglange des Wohngebiets und der Klein-
räumigkeit des künftigen Baugebiets mit lediglich mäßiger und durchlässiger Bebauung sind 
jedenfalls keine erheblichen Luftbelastungen zu erwarten. 
Durch die Bebauung wird der natürliche Oberflächenwasserabluss im Planbereich nicht wesent-
lich verändert, zusätzlich sind Festsetzungen zur Wasserdurchlässigkeit, zur Rückhaltung und 
getrennten Ableitung von Regenwasser im Baugebiet festgesetzt. Die Entwässerungsplanung 
wurde insgesamt mit den Fachbehörden abgestimmt. Durch die geregelte Ableitung von Re-
genwasser aus dem Baugebiet sind keine negativen Auswirkungen auf die Unterlieger zu be-
fürchten. 
 
Mit vermehrtem Schwerlastverkehr ist während der Bauphase zu rechnen. Es handelt sich um 
einen temporären Zeitraum. Beeinträchtigungen während der Bauphase können nicht ausge-
schlossen werden. Zur Minderung baubedingter Beeinträchtigungen wird im Zuge der Erschlie-
ßungsplanung ein Konzept zur bestmöglichen Verteilung des Baustellenverkehrs ausgearbeitet. 
Entsprechende Hinweise werden auch den künftigen Bauherren weitergegeben.  
Denkbar wäre allenfalls eine alternative Abwicklung des Baustellenverkehrs über die Sportgast-
stätte für die Erschließungsmaßnahme. Dies kann im Zuge der Ausführungsplanung geprüft 
werden. Die Abwicklung des Baustellenverkehrs für Einzelvorhaben wird nicht umsetzbar sein, 
wenn die ersten Gebäude entlang der Sportgaststätte fertiggestellt werden.  
 
Das Ersuchen von einer Bebauung des Geländes abzusehen ist in Summe abzulehnen, da einer 
Wohnraumschaffung unter Minimierung und Ausgleich von Eingriffen in die Schutzgüter letzt-
endlich mehr Gewicht beizumessen ist, als den dargelegten Befürchtungen des Einwenders.  
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Zur Herstellung der angesprochenen Garagenzeile (1966 bzw. 1968) wurden Geländeauffüllun-
gen vorgenommen und die Garagen in den Hangbereich geschoben, um den nach LBO erforder-
lichen Stauraum zur Straße zu gewährleisten. Der Hang ist relativ geringmächtig mit Lehm über-
deckt, was bei starken und anhaltenden Niederschlägen zu Abrutschungen über dem schiefrigen 
Tonstein führen kann. Da die alte Garagenzeile nur unzureichend statisch gesichert war, was 
bereits aus einer Bauschadenbeurteilung vom 10.11.1972 hervorgeht, wurden die Garagen nach 
einem Beschluss des GR 2008 abgebrochen und durch neue ersetzt.  
 
Die Kantstraße, der Reuteweg und die Keplerstraße wurden im Jahr 2006 im Rahmen der Erneu-
erung des Kanals und der Wasserleitung zum Großteil saniert. Der Straßenausbau erfolgte nach 
geltenden Richtlinien und ist somit auch für den in Wohngebieten zu erwartenden Schwerlast-
verkehr durch Ver- und Entsorgungsfahrzeuge und für Fahrzeuge infolge von Bautätigkeit ausge-
legt.  
Mit vermehrtem Schwerlastverkehr ist während der Bauphase zu rechnen. Es handelt sich um 
einen temporären Zeitraum. Beeinträchtigungen während der Bauphase können nicht ausge-
schlossen werden. Zur Minderung baubedingter Beeinträchtigungen wird im Zuge der Erschlie-
ßungsplanung ein Konzept zur bestmöglichen Verteilung des Baustellenverkehrs ausgearbeitet. 
Entsprechende Hinweise werden auch den künftigen Bauherren weitergegeben.  
Im Rahmen der Erschließungsmaßnahme ist für erkennbar direkt betroffene Grundstücke und 
Gebäude ein Beweissicherungsverfahren vorgesehen. Sofern Anlieger nachweislich durch die 
Baumaßnahmen Schäden an ihrem Eigentum erleiden, erfolgt ein gutachterlich festgesetzter 
Schadensausgleich. 
 
Als Grundlage einer Voruntersuchung für die künftige Erschließung wurde durch das Büro Tö-
gelplan eine Verkehrsabschätzung vom 24.01.2020 erstellt, die u.a. zum Ergebnis kommt, dass 
im Mittel nur alle 12 bis 20 Minuten eine zusätzliche Kraftfahrzeugfahrt zu verzeichnen sein 
wird. Insofern wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen kaum ins Gewicht fallen. Inwieweit 
künftig straßenverkehrsrechtliche Anordnungen zur Einrichtung von Spielstra-
ßen/Verkehrsberuhigten Zonen angeordnet werden, kann derzeit noch nicht abgesehen wer-
den. Dies ist Gegenstand einer eventuellen späteren Verkehrsrechtlichen Anordnung. Das bis-
lang schon geltende Rücksichtnahmegebot auf den gemischt genutzten Verkehrsflächen der 
Kantstraße, des Reutewegs und der Keplerstraße gilt auch weiterhin. 
 
Der Lebensraum des Hirschkäfers ist schwerpunktmäßig dem Wald zuzurechnen. Das Gelände 
des Alten Sportplatzes selbst, bietet dem Hirschkäfer keinen geeigneten Lebensraum und auch 
die Bebauung hat keinen Einfluss auf dessen Lebensraum, zumal die Bebauung keine Einschrän-
kung auf das Ausmaß des Waldes zur Folge hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnah-
me, die Stel-
lungnahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen. 
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Dem B-Planverfahren liegt ein Entwässerungskonzept mit Wasserrechtsgesuch vom 
Oktober 2020 zu Grunde. Aufgrund des anstehenden Bodens wird eine gezielte Versi-
ckerung von Regenwasser nicht vorgesehen. Regenwasser das auf den Privatgrundstü-
cken anfällt ist in eine Retentionszisterne, die auf dem Baugrundstück zu erstellen ist 
einzuleiten. Das Regenwasser wird gedrosselt über den Regenwasserkanal dem Bur-
risbach zugeführt. Das Entwässerungskonzept ist mit den Fachbehörden abgestimmt 
und wird ggf. mit entsprechenden Auflagen versehen. Durch die geregelte Ableitung 
von Regenwasser aus dem Baugebiet sind keine negativen Auswirkungen auf die Un-
terlieger zu befürchten. 
 
Möglicherweise gibt es Gründe die gegen eine Bebauung sprechen. Denen steht der 
zunehmende Wohndruck gegenüber. Der Bebauungsplan zeigt auf wie die befürchte-
ten Auswirkungen, die gegen eine Bebauung des Alten Sportplatzes sprechen, mini-
miert werden können.  
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Als Grundlage einer Voruntersuchung für die künftige Erschließung wurde durch das 
Büro Tögelplan eine Verkehrsabschätzung vom 24.01.2020 erstellt, die u.a. zum Er-
gebnis kommt, dass im Mittel nur alle 12 bis 20 Minuten eine zusätzliche Kraftfahr-
zeugfahrt zu verzeichnen sein wird. Insofern wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen 
kaum ins Gewicht fallen, so dass die bisherige Nutzung der Straßen wie vom Einwen-
der beschrieben nach wie vor möglich sein wird. 
Der Reuteweg als Erschließungsstraße ist nicht nur über die Keplerstraße, sondern 
auch über die Bettlinger Weg und Kantstraße zu erreichen. Entsprechend der Ver-
kehrsabschätzung wird sich der Ziel- und Quellverkehr gleichmäßig verteilen, so dass 
zu erwarten ist, dass sowohl die Kantstraße als auch die Keplerstraße in der Lage sein 
werden den geringen Mehrverkehr aufzunehmen. 
Der Gutachter tögelplan führt hierzu aus: „Der neu hinzukommende Verkehr, einschl. 
möglicher Ver- und Entsorgungsfahrten durch Schwerfahrzeuge erfordert gegenüber 
heute nicht mehr zusätzliche Verkehrsraumbreite. Auf allen (geradlinig geführten) 
Straßenabschnitten müssen verkehrsrechtlich bereits heute mindestens 3 Meter lichte 
Durchfahrtsbreite für die Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen, aber auch Ver- und Ent-
sorgungsfahrzeugen, wie z.B. die Müllabfuhr vorhanden sein.“  
Auch die Kurvenbereiche werden auch heute schon durch größere Fahrzeuge befah-
ren. 
Die Verbreiterungen der Zufahrtsstraßen (Kantstraße) mit den entsprechenden Kon-
sequenzen ist in der Begründung ausführlich abgearbeitet und im Ergebnis abzu-
lehnen. Eine Aufweitung des Kurvenbereichs Reuteweg/Kantstraße wird zur Verbesse-
rung der Fahrbeziehung Kantstraße in den Reuteweg vorgesehen.  
Das bislang schon geltende Rücksichtnahmegebot auf den gemischt genutzten Ver-
kehrsflächen der Kantstraße, des Reutewegs und der Keplerstraße gilt auch weiterhin. 
 
Die angesprochene Alternativerschließung über die Sportgaststätte wurde geprüft und 
verworfen, um die geplante Wohnbebauung vor Durchgangsverkehr zu bewahren, als 
auch möglichen Entwicklungsbedürfnissen im Bereich der Sportgaststätte in Zukunft 
nicht vorzugreifen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnah-
me, die Stel-
lungnahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen. 
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Aufgrund der bekannten Probleme mit dem Hang wurde im geplanten Baugebiet auf eine Bebauung 
des östlichen Bereiches verzichtet, auch wenn dies mit entsprechenden Gründungsmaßnahmen mög-
lich gewesen wäre. Der geplante offene Parkplatz dient zu Regelung der Parkierung. Die Belastung 
durch den Parkplatz auf den Hangbereich ist deutlich geringer als bei einer Bebauung mit einem Ge-
bäude. Die Planung des Parkplatzes erfolgt unter Berücksichtigung statischer Gesichtspunkte. 
 
Der Gutachter Tögelplan führt aus: „Der neu hinzukommende Verkehr, einschl. möglicher Ver- und 
Entsorgungsfahrten durch Schwerfahrzeuge erfordert gegenüber heute nicht mehr zusätzliche Ver-
kehrsraumbreite. Auf allen (geradlinig geführten) Straßenabschnitten müssen verkehrsrechtlich bereits 
heute mindestens 3 Meter lichte Durchfahrtsbreite für die Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen, aber 
auch Ver- und Entsorgungsfahrzeugen, wie z.B. die Müllabfuhr vorhanden sein.“. Auch die Kurvenbe-
reiche werden auch heute schon durch größere Fahrzeuge befahren. 
Der Kurvenbereich Kantstraße/Reuteweg soll aufgeweitet werden. 
Mit vermehrtem Schwerlastverkehr ist während der Bauphase zu rechnen. Es handelt sich um einen 
temporären Zeitraum. Beeinträchtigungen während der Bauphase können nicht ausgeschlossen wer-
den. Zur Minderung baubedingter Beeinträchtigungen wird im Zuge der Erschließungsplanung ein 
Konzept zur bestmöglichen Verteilung des Baustellenverkehrs ausgearbeitet. Entsprechende Hinweise 
werden auch den künftigen Bauherren weitergegeben.  
 
Tatsächlich unterschreitet die geplante Bebauung den faktisch vorhandenen Waldabstand am nord-
westlichen Bereich durch ein projektiertes Gebäude und im Osten durch den geplanten Parkplatz. In 
der Abwägung ist hierbei zu berücksichtigen, dass der Waldabstand schon durch ein bestehendes 
Gebäude (Sportgaststätte) im unmittelbaren Nachbarbereich unterschritten ist und die Waldbewirt-
schaftung bereits entsprechend angepasst ist. 
Die Fachbehörden und die Stadt Nürtingen sind in die Planungen einbezogen und entsprechende 
Lösungen zum Schutz des Waldes und der Anwohner sind in einer entsprechenden Interessensabwä-
gung erarbeitet.   
 
Um den Wohnraumbedarf zu decken, wird die Fläche des Alten Sportplatzes künftig einer Wohnnut-
zung zugeführt. Ersatzflächen mit dem Bau des Stadions und u.a. dem Bau des Bürgerparks sind be-
reits geschaffen. Zudem steht der Wald in gänzlichem Ausmaß auch künftig als Erholungsfläche zur 
Verfügung.  
 
Vorausgesetzt der „Alte Sportplatz“ ist Kaltluftentstehungsgebiet, funktioniert das Prinzip dieser Kalt-
luftzufuhr für das Wohngebiet nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die Kantstraße war bisher 
vom Gelände des Alten Sportplatzes durch eine ca. 3 m hohe Hainbuchenhecke abgeschirmt. Die 
Bebauung an der Kantstraße selbst schirmt wie ein Querriegel den Rest des Gebiets Reutte ab. Es 
bleibt fraglich, inwieweit ein merkliches Vordringen einer Kaltluft möglich ist. Aufgrund der Hanglange 
des Wohngebiets und der Kleinräumigkeit des künftigen Baugebiets mit lediglich mäßiger und durch-
lässiger Bebauung sind jedenfalls keine erheblichen Luftbelastungen zu erwarten. 
Durch die Bebauung wird der natürliche Oberflächenwasserabluss im Planbereich nicht wesentlich 
verändert, zusätzlich sind Festsetzungen zur Wasserdurchlässigkeit und zur Rückhaltung von Regen-
wasser im Baugebiet festgesetzt. Die Entwässerungsplanung wird insgesamt mit den Fachbehörden 
abgestimmt. Durch die geregelte Ableitung von Regenwasser aus dem Baugebiet sind keine negativen 
Auswirkungen auf die Unterlieger zu befürchten. 
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Mit vermehrtem Schwerlastverkehr ist während der Bauphase zu rechnen. Es handelt 
sich um einen temporären Zeitraum. Beeinträchtigungen während der Bauphase kön-
nen nicht ausgeschlossen werden. Zur Minderung baubedingter Beeinträchtigungen 
wird im Zuge der Erschließungsplanung ein Konzept zur bestmöglichen Verteilung des 
Baustellenverkehrs ausgearbeitet. Entsprechende Hinweise werden auch den künfti-
gen Bauherren weitergegeben.  
Denkbar wäre allenfalls eine alternative Abwicklung des Baustellenverkehrs über die 
Sportgaststätte für die Erschließungsmaßnahme. Dies kann im Zuge der Ausführungs-
planung geprüft werden. Die Abwicklung des Baustellenverkehrs für Einzelvorhaben 
wird nicht umsetzbar sein, wenn die ersten Gebäude entlang der Sportgaststätte fer-
tiggestellt werden.  
 
 
 
 
Das Ersuchen von einer Bebauung des Geländes abzusehen ist in Summe abzulehnen, 
da einer Wohnraumschaffung unter Minimierung und Ausgleich von Eingriffen in die 
Schutzgüter letztendlich mehr Gewicht beizumessen ist, als den dargelegten Befürch-
tungen des Einwenders.  
 
Im Zuge einer langfristigen Entwicklungsplanung wird die Gemeinde mögliche Optio-
nen, auch für das Gewann Birkäcker, untersuchen.  
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Die Kantstraße, der Reuteweg und die Keplerstraße wurden im Jahr 2006 im Rahmen 
der Erneuerung des Kanals und der Wasserleitung zum Großteil saniert. Der Straßen-
ausbau erfolgte nach geltenden Richtlinien und ist somit auch für den in Wohngebie-
ten zu erwartenden Schwerlastverkehr durch Ver- und Entsorgungsfahrzeuge und für 
Fahrzeuge infolge von Bautätigkeit ausgelegt.  
 
Der Gutachter tögelplan führt zu den Straßenbreiten aus: „Der neu hinzukommende 
Verkehr, einschl. möglicher Ver- und Entsorgungsfahrten durch Schwerfahrzeuge er-
fordert gegenüber heute nicht mehr zusätzliche Verkehrsraumbreite. Auf allen (gerad-
linig geführten) Straßenabschnitten müssen verkehrsrechtlich bereits heute mindestens 
3 Meter lichte Durchfahrtsbreite für die Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen, aber auch 
Ver- und Entsorgungsfahrzeugen, wie z.B. die Müllabfuhr vorhanden sein.“  
Auch die Kurvenbereiche werden auch heute schon durch größere Fahrzeuge befah-
ren. Eine Aufweitung des Kurvenbereichs Reuteweg/Kantstraße wird zur Verbesserung 
der Fahrbeziehung Kantstraße in den Reuteweg vorgesehen. 
 
Mit vermehrtem Schwerlastverkehr ist während der Bauphase zu rechnen. Es handelt 
sich um einen temporären Zeitraum. Beeinträchtigungen während der Bauphase kön-
nen nicht ausgeschlossen werden. Zur Minderung baubedingter Beeinträchtigungen 
wird im Zuge der Erschließungsplanung ein Konzept zur bestmöglichen Verteilung des 
Baustellenverkehrs ausgearbeitet. Entsprechende Hinweise werden auch den künfti-
gen Bauherren weitergegeben.  
Im Rahmen der Erschließungsmaßnahme ist für erkennbar direkt betroffene Grund-
stücke und Gebäude ein Beweissicherungsverfahren vorgesehen. Sofern Anlieger 
nachweislich durch die Baumaßnahmen Schäden an ihrem Eigentum erleiden, erfolgt 
ein gutachterlich festgesetzter Schadensausgleich. 
 
Der bestehende Wohnraummangel rechtfertigt die Ausweisung neuer Bedarfsgerech-
ter Bauplätze. Die naturschutzfachlichen Belange und Belange des Klimaschutzes wer-
den durch verschiedene Festsetzungen berücksichtigt.  
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Die Baugenehmigung vom 16.03.1979 für die Gastwirtschaft wurde u.a. unter folgender Auflage 
erteilt: 
 

 
 
Demnach ist die Gaststätte so zu betreiben, dass die Immissionswerte für Wohnbebauung in 
einem Allgemeinen Wohngebiet eingehalten sind. Dies gilt bereits bislang gegenüber bestehen-
der Wohnbebauung in der Kantstraße. 
 
Eine bauliche Genehmigung zur Außenbewirtschaftung wurde zwar nie erteilt, jedoch liegt eine 
gaststättenrechtliche Erlaubnis vor, so dass die Betreiber bereits heute auf die bestehende Be-
bauung Rücksicht zu nehmen haben.  
Für den ordnungsgemäßen Betrieb hat der Betreiber zu sorgen. 
 
Eine Erweiterung des Grünstreifens und die Verlagerung der östlichen Parkfläche in den Bereich 
zwischen Gaststätte und geplantem Wohngebiet ist nur möglich, wenn zwei Bauplätze entfallen. 
Aufgrund des nachgewiesenen Wohnflächenbedarfs sollte von einer Reduzierung der Bauflä-
chen abgesehen werden. 

 
 
 
 
Kenntnisnah-
me, die Stel-
lungnahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen. 
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Zum neuen Wohngebiet hin erfolgt eine Abgrenzung durch Festsetzung eines Pflanzgebots, das 
mit einem konisch zum Wald verlaufenden Pflanzstreifen zwischen 5 – 6 m Breite die Bepflan-
zung mit dicht wachsenden Sträuchern zulässt. Insofern ist ein natürlicher Sichtschutz, auch als 
Ersatz für die bisherige Hecke entlang der Kantstraße vorgesehen. Dieser Sichtschutz kann z.B. 
durch eine Wallaufschüttung, ergänzt durch eine Wand zum weiteren Schallschutz erweitert 
werden.  
Um die künftigen Bewohner auf den Bestandsschutz der Gaststätte speziell hinzuweisen, wird 
im Bebauungsplan ein ergänzender Hinweis aufgenommen werden, wonach der ordnungsge-
mäße und genehmigte Gaststättenbetrieb zu dulden ist.  
 

Die Erschließung ist so gewählt, dass keine Durchfahrt durch das neue Wohngebiet zur 
Sportgaststätte möglich ist, um so Park- und Suchverkehr im neuen Wohngebiet mög-
lichst zu unterbinden und die Überfahrung der Kegelbahn durch die neuen Anwohner 
auszuschließen.  
Denkbar wäre allenfalls eine Abwicklung des Baustellenverkehrs für die Erschlie-
ßungsmaßnahme über die Zufahrt der Sportgaststätte. Dies kann im Zuge der Ausfüh-
rungsplanung geprüft werden und sollte aber nur dann erfolgen wenn keine Schäden 
zu befürchten sind. Die Abwicklung des Baustellenverkehrs für Einzelvorhaben wird 
nicht umsetzbar sein, wenn die ersten Gebäude entlang der Sportgaststätte fertigge-
stellt werden. 
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Die Kantstraße, der Reuteweg und die Keplerstraße wurden im Jahr 2006 im Rahmen 
der Erneuerung des Kanals und der Wasserleitung zum Großteil saniert. Der Straßen-
ausbau erfolgte nach geltenden Richtlinien und ist somit auch für den in Wohngebie-
ten zu erwartenden Schwerlastverkehr durch Ver- und Entsorgungsfahrzeuge und für 
Fahrzeuge infolge von Bautätigkeit ausgelegt.  
 
Zur Herstellung der Garagenzeile (1966 bzw. 1968) wurden Geländeauffüllungen vor-
genommen und die Garagen in den Hangbereich geschoben, um den nach LBO erfor-
derlichen Stauraum zur Straße zu gewährleisten. Der Hang ist relativ geringmächtig 
mit Lehm überdeckt, was bei starken und anhaltenden Niederschlägen zu Abrutschun-
gen über dem schiefrigen Tonstein führen kann. Da die alte Garagenzeile nur unzu-
reichend statisch gesichert war, was bereits aus einer Bauschadenbeurteilung vom 
10.11.1972 hervorgeht, wurden die Garagen  nach einem Beschluss des GR 2008 ab-
gebrochen und durch neue ersetzt.  
 
 
Durch die Bebauung wird der natürliche Oberflächenwasserabfluss im Planbereich 
nicht wesentlich verändert, zusätzlich sind Festsetzungen zur Wasserdurchlässigkeit 
und zur Rückhaltung von Regenwasser im Baugebiet getroffen. Die Entwässerungspla-
nung wurde insgesamt mit den Fachbehörden abgestimmt. Durch die geregelte Ablei-
tung von Regenwasser aus dem Baugebiet sind keine negativen Auswirkungen auf die 
Unterlieger zu befürchten. 
 
Die Auswirkungen auf die Tierwelt und notwendige Maßnahmen sind in einer speziel-
len Artenschutzrechtlichen Untersuchung beschrieben. Maßnahmen für die Zau-
neidechse wurde unter Begleitung eines Biologen und nach Abstimmung mit der Unte-
ren Naturschutzbehörde bereits umgesetzt.  
 
Der Bedarf an Wohnraum besteht weiterhin. Auf die Stellungnahme zum Schreiben 
des RP Stuttgart wird verwiesen. 

 
 
 
Kenntnisnah-
me, die Stel-
lungnahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen. 
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Die Kantstraße hat im Bestand im Bereich des Plangebiets eine Fahrbahnbreite zwi-
schen 5,4 m und 5,5 m. Die bestehenden Fahrbahnbreiten sind für einen Begegnungs-
verkehr PkW-LkW nach der Richtlinie für das Anlegen von Stadtstraßen (RASt 06) als 
auch für das Passieren von 3-achsigen Versorgungsfahrzeugen ausreichend dimensio-
niert.  
Mit „Schwerlastverkehr“ in dem am Ortsrand liegenden Baugebiet dürfte nur aus-
nahmsweise, überdies allenfalls während der Bauphase oder mit Ausnahme der Ver-
sorgungsfahrzeuge in Ausnahmen zu rechnen sein. Im Bild ist überdies gut zu erken-
nen, dass die Hecke überhängig zum Straßenraum ist, und so den Straßenraum schmä-
lert, was dem LkW zum Verhängnis wird und er deshalb im oberen Ladeteil diese 
streift. Die geplante Grundstücksgrenze wird künftig an der Hinterkante der unterhalb 
der Hecke liegenden Mauer festgelegt. 
 
Der Gutachter tögelplan führt zu den bestehenden Straßenbreiten aus: „Der neu hin-
zukommende Verkehr, einschl. möglicher Ver- und Entsorgungsfahrten durch Schwer-
fahrzeuge erfordert gegenüber heute nicht mehr zusätzliche Verkehrsraumbreite. Auf 
allen (geradlinig geführten) Straßenabschnitten müssen verkehrsrechtlich bereits heute 
mindestens 3 Meter lichte Durchfahrtsbreite für die Durchfahrt von Rettungsfahrzeu-
gen, aber auch Ver- und Entsorgungsfahrzeugen, wie z.B. die Müllabfuhr vorhanden 
sein.“  
Auch die Kurvenbereiche werden auch heute schon durch größere Fahrzeuge befah-
ren. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnah-
me, die Stel-
lungnahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen. 
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Das bislang schon geltende Rücksichtnahmegebot auf den gemischt genutzten Verkehrsflächen 
der Kantstraße, des Reutewegs und der Keplerstraße gilt auch weiterhin. 
Darüber hinaus gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie u.a. den neuen Spielplatz im Bürgerpark 
oder den angrenzenden Wald die als Spielfläche im Freien genutzt werden können. 
Eine Aufweitung des Kurvenbereichs Reuteweg/Kantstraße wird zur Verbesserung der Fahrbe-
ziehung Kantstraße in das Baugebiet und damit auch der Fahrbeziehung in den Reuteweg vorge-
sehen.  
 
 
 
 
 
 
Die Kantstraße, der Reuteweg und die Keplerstraße wurden im Jahr 2006 im Rahmen der Erneu-
erung des Kanals und der Wasserleitung zum Großteil saniert. Der Straßenausbau erfolgte nach 
geltenden Richtlinien und ist somit auch für den in Wohngebieten zu erwartenden Schwerlast-
verkehr durch Ver- und Entsorgungsfahrzeuge und für Fahrzeuge infolge von Bautätigkeit ausge-
legt.  
Mit vermehrtem Schwerlastverkehr ist während der Bauphase zu rechnen. Es handelt sich um 
einen temporären Zeitraum. Beeinträchtigungen während der Bauphase können nicht ausge-
schlossen werden. Zur Minderung baubedingter Beeinträchtigungen wird im Zuge der Erschlie-
ßungsplanung ein Konzept zur bestmöglichen Verteilung des Baustellenverkehrs ausgearbeitet. 
Entsprechende Hinweise werden auch den künftigen Bauherren weitergegeben.  
Im Rahmen der Erschließungsmaßnahme ist für erkennbar direkt betroffene Grundstücke und 
Gebäude ein Beweissicherungsverfahren vorgesehen. Sofern Anlieger nachweislich durch die 
Baumaßnahmen Schäden an ihrem Eigentum erleiden, erfolgt ein gutachterlich festgesetzter 
Schadensausgleich. 
 
Die Sportgaststätte genießt baurechtlich Bestandsschutz, die Außenbewirtschaftung hat eine 
gaststättenrechtliche Erlaubnis. Demnach ist die Gaststätte so zu betreiben, dass die Immissi-
onswerte für Wohnbebauung in einem Allgemeinen Wohngebiet eingehalten sind. Dies gilt be-
reits bislang gegenüber bestehender Wohnbebauung in der Kantstraße.  
Um die künftigen Bewohner auf den Bestandsschutz der Gaststätte speziell hinzuweisen, wird 
im Bebauungsplan ein ergänzender Hinweis aufgenommen, wonach der ordnungsgemäße und 
genehmigte Gaststättenbetrieb zu dulden ist. 
Eine Grünfläche als Puffer zur Wohnbebauung ist vorgesehen. Der Wald als benachbarte Erho-
lungsfläche mit einem vorgeschobenen Grüngürtel bleibt erhalten.  
Die Planung wurde hinsichtlich der Erschließung so konzipiert, dass Konfliktpotenzial zulasten 
der Gaststätte durch einen diskutierten „Erschließungsring“ ausgeschlossen ist.  
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Tatsächlich unterschreitet die geplante Bebauung den faktisch vorhandenen Waldab-
stand am nordwestlichen Bereich durch ein projektiertes Gebäude und im Osten durch 
den geplanten Parkplatz. In der Abwägung ist hierbei zu berücksichtigen, dass der 
Waldabstand schon durch ein bestehendes Gebäude (Sportgaststätte) im unmittelba-
ren Nachbarbereich unterschritten ist und die Waldbewirtschaftung bereits entspre-
chend angepasst ist. 
Die Fachbehörden und die Stadt Nürtingen sind in die Planungen einbezogen und ent-
sprechende Lösungen zum Schutz des Waldes und der künftigen Bebauung sind in 
einer entsprechenden Interessensabwägung erarbeitet. 
 
Die artenschutzrechtlichen Belange sind in der SaP abgehandelt. 
Auf die Beschreibung der Umweltbelange in Ziffer C der Begründung wird verwiesen. 
 
 
 
 
Da eine Bebauung des Geländes Alter Sportplatz der Entlastung des steigenden 
Wohndrucks geschuldet ist und dem Bedürfnis der Schutzgüter u.a. durch eine mode-
rate Bebauung (Wegfall der 3. Bauzeile) Rechnung getragen wird, ist der Vorschlag der 
Einwender zwar nachvollziehbar, jedoch fällt die Gewichtung zu Gunsten der vorlie-
genden Planung aus.  
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Die Ausführungen zur Gastronomie werden zur Kenntnis genommen. Die Gaststätte 
unterliegt bereits heute der Rücksichtnahme gegenüber angrenzender Wohnbebauung 
und kann weiterbetrieben werden. Um die künftigen Bewohner auf den Bestands-
schutz der Gaststätte speziell hinzuweisen, wird im Bebauungsplan ein ergänzender 
Hinweis aufgenommen, wonach der ordnungsgemäße und genehmigte Gaststättenbe-
trieb zu dulden ist. 
Beeinträchtigungen durch Baulärm können nicht ausgeschlossen werden, sind aber 
temporär. 
 
Im Rahmen des Verfahrens sind diverse Interessens- und Güterabwägungen vorzu-
nehmen. Mit Ausweisung des Baugebiets rückt eine Bebauung u.a. dem Waldrand 
näher. Der gesetzlich vorgeschriebene Waldabstand liegt bei 30 m. Tatsächlich unter-
schreitet die geplante Bebauung den faktisch vorhandenen Waldabstand am nordwest-
lichen Bereich durch ein projektiertes Gebäude und im Osten durch den geplanten 
Parkplatz. In der Abwägung ist hierbei zu berücksichtigen, dass der Waldabstand schon 
durch ein bestehendes Gebäude (Sportgaststätte) im unmittelbaren Nachbarbereich 
bereits unterschritten ist und die Waldbewirtschaftung bereits entsprechend angepasst 
ist. Die Gemeinde hat sich mit den zuständigen Forstämtern ins Benehmen gesetzt und 
einen Kompromiss gefunden, der allen Interessen gerecht wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnah-
me, die Stel-
lungnahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen. 
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Es handelt sich um ein Baugebiet mit 11 Bauplätzen. Der Gemeinderat wollte wissen 
mit welchen zusätzlichen verkehrlichen Belastungen durch eine zusätzliche Bebauung  
zu rechnen ist. Diese Aussage beinhaltet die Verkehrsabschätzung.  
 
Der Gutachter Tögelplan führt zu den Straßenbreiten aus: „Der neu hinzukommende 
Verkehr, einschl. möglicher Ver- und Entsorgungsfahrten durch Schwerfahrzeuge er-
fordert gegenüber heute nicht mehr zusätzliche Verkehrsraumbreite. Auf allen (gerad-
linig geführten) Straßenabschnitten müssen verkehrsrechtlich bereits heute mindestens 
3 Meter lichte Durchfahrtsbreite für die Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen, aber auch 
Ver- und Entsorgungsfahrzeugen, wie z.B. die Müllabfuhr vorhanden sein.“ 
Auch die Kurvenbereiche werden auch heute schon durch größere Fahrzeuge befah-
ren. 
Mit vermehrtem Schwerlastverkehr ist während der Bauphase zu rechnen. Es handelt 
sich um einen temporären Zeitraum. Beeinträchtigungen während der Bauphase kön-
nen nicht ausgeschlossen werden. Zur Minderung baubedingter Beeinträchtigungen 
wird im Zuge der Erschließungsplanung ein Konzept zur bestmöglichen Verteilung des 
Baustellenverkehrs ausgearbeitet. Entsprechende Hinweise werden auch den künfti-
gen Bauherren weitergegeben.  
Im Rahmen der Erschließungsmaßnahme ist für erkennbar direkt betroffene Grund-
stücke und Gebäude ein Beweissicherungsverfahren vorgesehen. Sofern Anlieger 
nachweislich durch die Baumaßnahmen Schäden an ihrem Eigentum erleiden, erfolgt 
ein gutachterlich festgesetzter Schadensausgleich. 
 
Lt. der Verkehrsabschätzung ist auf den Wohnwegen (Kantstraße, Reuteweg und 
Keplerstraße) während der Spitzenstunden im Mittel nur alle 12 bis 20 Minuten eine 
zusätzliche Kraftfahrzeugfahrt zu verzeichnen. Mit einer Verteilung auf die angrenzen-
den Straßen wird gerechnet. 
Das bislang schon geltende Rücksichtnahmegebot auf den gemischt genutzten Ver-
kehrsflächen der Kantstraße, des Reutewegs und der Keplerstraße gilt auch weiterhin. 
Ob zur Einhaltung dieser schon heute geltenden Voraussetzungen zusätzliche Straßen-
verkehrsrechtliche Anordnungen notwendig werden bleibt abzuwarten.  
 
Durch die ausreichend dimensionierten Baugrundstücke und den geplanten Parkplatz 
im neuen Baugebiet ist nicht mit parkenden PKW in angrenzenden Straßen zu rech-
nen,  
 
Von einer befürchteten erheblichen „Schlechterstellung“ durch die verkehrliche Situa-
tion ist aufgrund der Verkehrsabschätzung nicht auszugehen. 
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Dem Bebauungsplan liegt eine Verkehrsabschätzung Tögelplan vom 24.01.2020 zu Grunde. Künftig ist, 
lt. der Verkehrsabschätzung, auf den Wohnwegen (Kantstraße, Reuteweg und Keplerstraße) während 
der Spitzenstunden im Mittel nur alle 12 bis 20 Minuten eine zusätzliche Kraftfahrzeugfahrt zu ver-
zeichnen. Insofern kann unterstellt werden, dass sich dies auf die Situation der Anwohner nicht er-
heblich auswirken dürfte. Das bislang schon geltende Rücksichtnahmegebot auf den gemischt genutz-
ten Verkehrsflächen der Kantstraße, des Reutewegs und der Keplerstraße gilt auch weiterhin. 
Der Gutachter Tögelplan führt zu den Straßenbreiten aus: „Der neu hinzukommende Verkehr, einschl. 
möglicher Ver- und Entsorgungsfahrten durch Schwerfahrzeuge erfordert gegenüber heute nicht mehr 
zusätzliche Verkehrsraumbreite. Auf allen (geradlinig geführten) Straßenabschnitten müssen verkehrs-
rechtlich bereits heute mindestens 3 Meter lichte Durchfahrtsbreite für die Durchfahrt von Rettungs-
fahrzeugen, aber auch Ver- und Entsorgungsfahrzeugen, wie z.B. die Müllabfuhr vorhanden sein.“  
 
Die Kantstraße, der Reuteweg und die Keplerstraße wurden im Jahr 2006 im Rahmen der Erneuerung 
des Kanals und der Wasserleitung zum Großteil saniert. Der Straßenausbau erfolgte nach geltenden 
Richtlinien und ist somit auch für den in Wohngebieten zu erwartenden Schwerlastverkehr durch Ver- 
und Entsorgungsfahrzeuge und für Fahrzeuge infolge von Bautätigkeit ausgelegt.  
Mit vermehrtem Schwerlastverkehr ist während der Bauphase zu rechnen. Es handelt sich um einen 
temporären Zeitraum. Beeinträchtigungen während der Bauphase können nicht ausgeschlossen wer-
den. Zur Minderung baubedingter Beeinträchtigungen wird im Zuge der Erschließungsplanung ein 
Konzept zur bestmöglichen Verteilung des Baustellenverkehrs ausgearbeitet. Entsprechende Hinweise 
werden auch den künftigen Bauherren weitergegeben.  
Im Rahmen der Erschließungsmaßnahme ist für erkennbar direkt betroffene Grundstücke und Gebäu-
de ein Beweissicherungsverfahren vorgesehen. Sofern Anlieger nachweislich durch die Baumaßnah-
men Schäden an ihrem Eigentum erleiden, erfolgt ein gutachterlich festgesetzter Schadensausgleich. 
 
Die Gaststätte ist so zu betreiben, dass die Immissionswerte für Wohnbebauung in einem Allgemei-
nen Wohngebiet eingehalten sind. Dies gilt bereits bislang gegenüber bestehender Wohnbebauung in 
der Kantstraße. Für den ordnungsgemäßen Betrieb hat der Betreiber zu sorgen. Zum neuen Wohnge-
biet hin erfolgt eine Abgrenzung durch Festsetzung eines Pflanzgebots. Dieser Sichtschutz kann z.B. 
durch eine Wallaufschüttung, ergänzt durch eine Wand zum weiteren Schallschutz erweitert werden. 
Um die künftigen Bewohner auf den Bestandsschutz der Gaststätte speziell hinzuweisen, wird im 
Bebauungsplan ein ergänzender Hinweis aufgenommen, wonach der ordnungsgemäße und geneh-
migte Gaststättenbetrieb zu dulden ist. 
 
Auswirkungen auf die angesprochenen Schutzgüter werden – wie unter C der Begründung erläutert – 
durch entsprechende Maßnahmen minimiert.  
Den Planungen liegt ein Entwässerungskonzept zu Grunde, das mit den Fachbehörden abgestimmt ist. 
Durch die geregelte Ableitung von Regenwasser aus dem Baugebiet sind keine negativen Auswirkun-
gen auf die Unterlieger zu befürchten. Die Dimensionierung der Anlagen wird hierbei am Bedarf aus-
gerichtet. Starkregenereignisse sind nicht vorhersehbar und eine Ausrichtung sämtlicher öffentlicher 
Einrichtungen auf Ausnahmezustände sind im Rahmen der Kostenumlagen nicht darstellbar und des-
halb unverhältnismäßig.  

 
 
 
 
Kenntnisnah-
me, die Stel-
lungnahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen. 
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Am östlichen Waldrand sind keine Garagen geplant, sondern es sollen zusätzliche of-
fene Stellplätze geschaffen werden, um einem Parkdruck im Gebiet entgegenzuwirken. 
Die Stellflächen sollen mit wasserdurchlässigem Material ausgeführt werden, um den 
Eingriff in das Schutzgut Boden zu minimieren. Die Tragfähigkeit ist lt. Geologischem 
Bericht gegeben.  
 
Der Alte Sportplatz hat seine Funktion mit Bau des Stadions bereits in den frühen 70er 
Jahren verloren. Er wurde als Freizeitfläche gepflegt und der Bevölkerung weiter zur 
Verfügung gestellt. In den letzten Jahren hat die Nutzung als Erholungs- und Spielflä-
che zunehmend an Attraktivität verloren. Alternative attraktivere Freizeit-, Erholungs- 
und Spielflächen stehen in der Gemeinde zur Verfügung. Da es an Wohnbauflächen 
mangelt ist deren Ausweisung hier größeres Gewicht beizumessen.  
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Die Kantstraße, der Reuteweg und die Keplerstraße wurden im Jahr 2006 im Rahmen der Erneuerung 
des Kanals und der Wasserleitung zum Großteil saniert. Der Straßenausbau erfolgte nach geltenden 
Richtlinien und ist somit auch für den in Wohngebieten zu erwartenden Schwerlastverkehr durch Ver- 
und Entsorgungsfahrzeuge und für Fahrzeuge infolge von Bautätigkeit ausgelegt.  
Mit vermehrtem Schwerlastverkehr ist während der Bauphase zu rechnen. Es handelt sich um einen 
temporären Zeitraum. Beeinträchtigungen während der Bauphase können nicht ausgeschlossen wer-
den. Zur Minderung baubedingter Beeinträchtigungen wird im Zuge der Erschließungsplanung ein 
Konzept zur bestmöglichen Verteilung des Baustellenverkehrs ausgearbeitet. Entsprechende Hinweise 
werden auch den künftigen Bauherren weitergegeben.  
Im Rahmen der Erschließungsmaßnahme ist für erkennbar direkt betroffene Grundstücke und Gebäu-
de ein Beweissicherungsverfahren vorgesehen. Sofern Anlieger nachweislich durch die Baumaßnah-
men Schäden an ihrem Eigentum erleiden, erfolgt ein gutachterlich festgesetzter Schadensausgleich. 
 
Durch die Bebauung wird der natürliche Oberflächenwasserabluss im Planbereich nicht wesentlich 
verändert, zusätzlich sind Festsetzungen zur Wasserdurchlässigkeit und zur Rückhaltung von Regen-
wasser im Baugebiet festgesetzt. Die Entwässerungsplanung wird insgesamt mit den Fachbehörden 
abgestimmt. Durch die geregelte Ableitung von Regenwasser aus dem Baugebiet sind keine negativen 
Auswirkungen auf die Unterlieger infolge der Neubebauung zu befürchten. 
 
Mit Ausnahme einer Aufweitung im Bereich Reuteweg/Kantstraße wird sich an den Straßenverhält-
nissen nichts ändern. Der Gutachter Tögelplan führt hierzu aus: „Der neu hinzukommende Verkehr, 
einschl. möglicher Ver- und Entsorgungsfahrten durch Schwerfahrzeuge erfordert gegenüber heute 
nicht mehr zusätzliche Verkehrsraumbreite. Auf allen (geradlinig geführten) Straßenabschnitten müs-
sen verkehrsrechtlich bereits heute mindestens 3 Meter lichte Durchfahrtsbreite für die Durchfahrt von 
Rettungsfahrzeugen, aber auch Ver- und Entsorgungsfahrzeugen, wie z.B. die Müllabfuhr vorhanden 
sein.“ 
Auch die Kurvenbereiche werden auch heute schon durch größere Fahrzeuge befahren. 
Das bislang schon geltende Rücksichtnahmegebot auf den gemischt genutzten Verkehrsflächen der 
Kantstraße, des Reutewegs und der Keplerstraße gilt auch weiterhin.  
 
Die Bebauung des Alten Sportplatzes ist letztendlich dem zunehmend wachsenden Druck nach Wohn-
raum geschuldet, der in den letzten Jahren stark angewachsen ist. 
 
Zur Herstellung der Garagenzeile (1966 bzw. 1968) wurden Geländeauffüllungen vorgenommen und 
die Garagen in den Hangbereich geschoben, um den nach LBO erforderlichen Stauraum zur Straße zu 
gewährleisten. Der Hang ist relativ geringmächtig mit Lehm überdeckt, was bei starken und anhalten-
den Niederschlägen zu Abrutschungen über dem schiefrigen Tonstein führen kann. Da die alte Gara-
genzeile nur unzureichend statisch gesichert war, was bereits aus einer Bauschadenbeurteilung vom 
10.11.1972 hervorgeht, wurden die Garagen nach einem Beschluss des GR 2008 abgebrochen und 
durch Neue ersetzt.  
Aufgrund der bekannten Probleme mit dem Hang wurde im geplanten Baugebiet auf eine Bebauung 
des östlichen Bereiches verzichtet, auch wenn dies mit entsprechenden Gründungsmaßnahmen mög-
lich gewesen wäre. Der geplante offene Parkplatz dient zu Regelung der Parkierung. Die Belastung 
durch den Parkplatz auf den Hangbereich ist deutlich geringer als bei einer Bebauung mit einem Ge-
bäude. Die Planung des Parkplatzes erfolgt unter Berücksichtigung statischer Gesichtspunkte. 

Kenntnisnah-
me, die Stel-
lungnahme der 
Verwaltung und 
Planer wird 
beschlossen. 
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Angrenzend an das Wohngebiet bleibt der Kirchertwald als Naherholungsfläche den 
Anliegern fußläufig in kürzester Zeit erreichbar erhalten. Im Baugebiet selbst sind 11 
Bauplätze für 1-2 Familienhäuser geplant. Lt. der Verkehrsabschätzung ist auf den 
Wohnwegen (Kantstraße, Reuteweg und Keplerstraße) während der Spitzenstunden 
im Mittel nur alle 12 bis 20 Minuten eine zusätzliche Kraftfahrzeugfahrt zu verzeich-
nen. Es ist davon auszugehen, dass sich diese nach Fertigstellung der Baumaßnahmen 
kaum spürbar auf die Anwohner auswirken dürfte. Mit Ausweisung des Baugebiets 
rückt eine Bebauung u.a. dem Waldrand näher. Der gesetzlich vorgeschriebene Wald-
abstand liegt bei 30 m. Tatsächlich unterschreitet die geplante Bebauung den faktisch 
vorhandenen Waldabstand am nordwestlichen Bereich durch ein projektiertes Gebäu-
de und im Osten durch den geplanten Parkplatz. In der Abwägung ist hierbei zu be-
rücksichtigen, dass der Waldabstand schon durch ein bestehendes Gebäude (Sport-
gaststätte) im unmittelbaren Nachbarbereich unterschritten ist und die Waldbewirt-
schaftung bereits entsprechend angepasst ist. Die Gemeinde hat sich mit den zustän-
digen Forstämtern ins Benehmen gesetzt und einen Kompromiss gefunden, der allen 
Interessen gerecht wird. 
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Der Gutachter tögelplan führt zu den Straßenbreiten aus: „Der neu hinzukommende Verkehr, 
einschl. möglicher Ver- und Entsorgungsfahrten durch Schwerfahrzeuge erfordert gegenüber 
heute nicht mehr zusätzliche Verkehrsraumbreite. Auf allen (geradlinig geführten) Straßenab-
schnitten müssen verkehrsrechtlich bereits heute mindestens 3 Meter lichte Durchfahrtsbreite für 
die Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen, aber auch Ver- und Entsorgungsfahrzeugen, wie z.B. die 
Müllabfuhr vorhanden sein.“  
Auch die Kurvenbereiche werden auch heute schon durch größere Fahrzeuge befahren. 
 
Mit vermehrtem Schwerlastverkehr ist während der Bauphase zu rechnen. Es handelt sich um 
einen temporären Zeitraum. Beeinträchtigungen während der Bauphase können nicht ausge-
schlossen werden. Zur Minderung baubedingter Beeinträchtigungen wird im Zuge der Erschlie-
ßungsplanung ein Konzept zur bestmöglichen Verteilung des Baustellenverkehrs ausgearbeitet. 
Entsprechende Hinweise werden auch den künftigen Bauherren weitergegeben.  
Im Rahmen der Erschließungsmaßnahme ist für erkennbar direkt betroffene Grundstücke und 
Gebäude ein Beweissicherungsverfahren vorgesehen. Sofern Anlieger nachweislich durch die 
Baumaßnahmen Schäden an ihrem Eigentum erleiden, erfolgt ein gutachterlich festgesetzter 
Schadensausgleich. 
 
Die Kantstraße, der Reuteweg und die Keplerstraße wurden im Jahr 2006 im Rahmen der Erneu-
erung des Kanals und der Wasserleitung zum Großteil saniert. Der Straßenausbau erfolgte nach 
geltenden Richtlinien und ist somit auch für den in Wohngebieten zu erwartenden Schwerlast-
verkehr durch Ver- und Entsorgungsfahrzeuge und für Fahrzeuge infolge von Bautätigkeit ausge-
legt.  
 
Zur Herstellung der alten Garagenzeile (1966 bzw. 1968) wurden Geländeauffüllungen vorge-
nommen und die Garagen in den Hangbereich geschoben, um den nach LBO erforderlichen 
Stauraum zur Straße zu gewährleisten. Der Hang ist relativ geringmächtig mit Lehm überdeckt, 
was bei starken und anhaltenden Niederschlägen zu Abrutschungen über dem schiefrigen Ton-
stein führen kann. Da die alte Garagenzeile nur unzureichend statisch gesichert war, was bereits 
aus einer Bauschadenbeurteilung vom 10.11.1972 hervorgeht, wurden die Garagen  nach einem 
Beschluss des GR 2008 abgebrochen und durch Neue ersetzt.  
 
 
 
Durch die Bebauung wird der natürliche Oberflächenwasserabluss im Planbereich nicht wesent-
lich verändert, zusätzlich sind Festsetzungen zur Wasserdurchlässigkeit und zur Rückhaltung von 
Regenwasser im Baugebiet festgesetzt. Die Entwässerungsplanung wird insgesamt mit den 
Fachbehörden abgestimmt. Durch die geregelte Ableitung von Regenwasser aus dem Baugebiet 
sind keine negativen Auswirkungen auf die Unterlieger infolge der Neubebauung zu befürchten. 
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Die Gaststätte ist so zu betreiben, dass die Immissionswerte für Wohnbebauung in 
einem Allgemeinen Wohngebiet eingehalten sind. Dies gilt bereits bislang gegenüber 
bestehender Wohnbebauung in der Kantstraße. Für den ordnungsgemäßen Betrieb 
hat der Betreiber zu sorgen. Zum neuen Wohngebiet hin erfolgt eine Abgrenzung 
durch Festsetzung eines Pflanzgebots. Dieser Sichtschutz kann z.B. durch eine Wallauf-
schüttung, ergänzt durch eine Wand zum weiteren Schallschutz erweitert werden. Um 
die künftigen Bewohner auf den Bestandsschutz der Gaststätte speziell hinzuweisen, 
wird im Bebauungsplan ein ergänzender Hinweis aufgenommen, wonach der ord-
nungsgemäße und genehmigte Gaststättenbetrieb zu dulden ist. 
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Beigefügter Einwand ist um einen Tag verfristet und deshalb im Rahmen des Verfah-
rens unbeachtlich. Den Einwendern wird dennoch mit folgender Stellungnahme be-
gegnet: 
 
Die Kantstraße, der Reuteweg und die Keplerstraße wurden im Jahr 2006 im Rahmen 
der Erneuerung des Kanals und der Wasserleitung zum Großteil saniert. Der Straßen-
ausbau erfolgte nach geltenden Richtlinien und ist somit auch für den in Wohngebie-
ten zu erwartenden Schwerlastverkehr durch Ver- und Entsorgungsfahrzeuge und für 
Fahrzeuge infolge von Bautätigkeit ausgelegt.  
 
Mit vermehrtem Schwerlastverkehr ist während der Bauphase zu rechnen. Es handelt 
sich um einen temporären Zeitraum. Beeinträchtigungen während der Bauphase kön-
nen nicht ausgeschlossen werden. Zur Minderung baubedingter Beeinträchtigungen 
wird im Zuge der Erschließungsplanung ein Konzept zur bestmöglichen Verteilung des 
Baustellenverkehrs ausgearbeitet. Entsprechende Hinweise werden auch den künfti-
gen Bauherren weitergegeben.  
Im Rahmen der Erschließungsmaßnahme ist für erkennbar direkt betroffene Grund-
stücke und Gebäude ein Beweissicherungsverfahren vorgesehen. Sofern Anlieger 
nachweislich durch die Baumaßnahmen Schäden an ihrem Eigentum erleiden, erfolgt 
ein gutachterlich festgesetzter Schadensausgleich. 
 
Mit Ausnahme einer Aufweitung im Bereich Reuteweg/Kantstraße wird sich an den 
Straßenverhältnissen nichts ändern. Der Gutachter Tögelplan führt zu den Straßenbrei-
ten aus: „Der neu hinzukommende Verkehr, einschl. möglicher Ver- und Entsorgungs-
fahrten durch Schwerfahrzeuge erfordert gegenüber heute nicht mehr zusätzliche Ver-
kehrsraumbreite. Auf allen (geradlinig geführten) Straßenabschnitten müssen ver-
kehrsrechtlich bereits heute mindestens 3 Meter lichte Durchfahrtsbreite für die Durch-
fahrt von Rettungsfahrzeugen, aber auch Ver- und Entsorgungsfahrzeugen, wie z.B. die 
Müllabfuhr vorhanden sein.“ 
Das bislang schon geltende Rücksichtnahmegebot auf den gemischt genutzten Ver-
kehrsflächen der Kantstraße, des Reutewegs und der Keplerstraße gilt auch weiterhin. 
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Bei beiden genannten Bereichen liegen Planungsüberlegungen vor.  
Um dem Wohnungsdruck zeitnah zu begegnen sind sämtliche Optionen von der Ge-
meinde geprüft und in Gang gebracht. Die Voraussetzungen für eine zeitnahe Wohn-
raumschaffung sind für das Gebiet des Alten Sportplatzes mit am günstigsten.  
 
Die Gaststätte hat Bestandsschutz und kann weiterbetrieben werden. 

 

 
 


